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VERORDNUNG (EU) NR. .../2013
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 11. Dezember 2013

iiber ein Programm fiir die Wettbewerbsfihigkeit von Unternehmen
und fiir kleine und mittlere Unternehmen (COSME) (2014-2020)
und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1639/2006/EG

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestlitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf die

Artikel 173 und 195,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses',

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen?,

gemiB dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren?,

! ABL. C 181 vom 21.6.2012, S. 125.

2 ABI. C 391 vom 18.12.2012, S. 37.

Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 21. November 2013 (noch nicht im Amtsblatt
verodffentlicht) und Beschluss des Rates vom 5. Dezember 2013.
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(D) Die Kommission hat im Mérz 2010 eine Mitteilung "Europa 2020 — Eine Strategie fiir
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum" (im Folgenden "Strategie
Europa 2020") angenommen. Diese Mitteilung wurde vom Europédischen Rat im Juni 2010
gebilligt. Die Strategie Europa 2020 stellt eine Reaktion auf die Wirtschaftskrise dar und
soll die Union auf das nichste Jahrzehnt vorbereiten. In ihr sind fiinf ehrgeizige Ziele in
den Bereichen Klima und Energie, Beschiftigung, Innovation, Bildung sowie soziale
Eingliederung aufgefiihrt, die bis 2020 erreicht werden sollen, und es werden wesentliche
Wachstumsmotoren aufgezeigt, durch die die Union dynamischer und wettbewerbsfahiger
werden soll. Es wird auBlerdem betont, wie wichtig es ist, das Wachstum der européischen
Wirtschaft zu stirken und zugleich fiir eine hohe Beschéftigung, eine emissionsarme und
ressourcen- und energieeffiziente Wirtschaft sowie sozialen Zusammenhalt zu sorgen. Die
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sollten eine entscheidende Rolle fiir die
Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 spielen. Thre Bedeutung spiegelt sich in
dem Umstand wider, dass die KMU in sechs der sieben Leitinitiativen der Strategie

Europa 2020 Erwdhnung finden.
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3)

Um sicherzustellen, dass Unternehmen und insbesondere KMU eine zentrale Rolle fiir das
Wirtschaftswachstum in der Union einnehmen, was oberste Prioritét genief3t, hat die
Kommission im Oktober 2010 die Mitteilung "Eine integrierte Industriepolitik fiir das
Zeitalter der Globalisierung — Vorrang fiir Wettbewerbsfahigkeit und Nachhaltigkeit"
angenommen, die der Rat auf seiner Tagung vom Dezember 2010 gebilligt hat. Hierbei
handelt es sich um eine Leitinitiative der Strategie Europa 2020. In der Mitteilung wird
eine Strategie dargelegt, mit der fiir mehr Wachstum und Beschiftigung gesorgt werden
soll, indem eine starke, diversifizierte und wettbewerbsféhige Industriebasis in Europa
erhalten bleibt und unterstiitzt wird; dies soll insbesondere durch bessere Rahmen-
bedingungen fiir Unternehmen und durch eine Starkung bestimmter Teilbereiche des
Binnenmarkts, unter anderem der unternehmensbezogenen Dienstleistungen, erreicht

werden.

Im Juni 2008 hat die Kommission eine Mitteilung "Vorfahrt fiir KMU in Europa — Der
'Small Business Act' fiir Europa" angenommen, die vom Rat im Dezember 2008 begrii3t
wurde. Mit dem Small Business Act (SBA) werden umfassende politische
Rahmenbedingungen fiir KMU festgelegt, unternehmerische Initiative gefordert und der
Grundsatz "Vorfahrt fiir KMU" in Gesetzgebung und Politik verankert, um die
Wettbewerbsfahigkeit von KMU zu stdrken. In ihm werden zehn Grundsétze aufgestellt
und politische und gesetzgeberische Malnahmen dargestellt, mit denen das Wachstums-
und Beschiftigungspotenzial der KMU gefordert werden soll. Die Umsetzung des SBA
tragt dazu bei, die Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen. In den Leitinitiativen sind

bereits mehrere MalBlnahmen fiir KMU dargelegt.
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)

Der SBA wurde inzwischen einer Uberpriifung unterzogen, die im Februar 2011
veroffentlicht wurde; darauf aufbauend hat der Rat am 30. und 31. Mai 2011 Schluss-
folgerungen angenommen. In dieser Uberpriifung wurde eine Bestandsaufnahme der
Umsetzung des SBA und eine Einschétzung der Bediirfnisse der KMU im derzeitigen
wirtschaftlichen Umfeld vorgenommen, in dem es ihnen zunehmend schwer fillt,
Finanzmittel zu erhalten und Mirkte zu erschlieBen. In der Uberpriifung wird ein
Uberblick iiber die Fortschritte in den ersten beiden Jahren des SBA gegeben und es
werden neue MaB3nahmen dargestellt, um den Herausforderungen zu begegnen, die sich
den Betroffenen zufolge aus der Wirtschaftskrise ergeben haben, und Mittel und Wege
vorgeschlagen, um Akzeptanz und Umsetzung des SBA mit einer eindeutigen Aufgabe fiir
die Betroffenen zu verbessern, wobei Unternehmensverbénden eine herausragende Rolle
zukommt. Die Einzelziele eines Programms fiir die Wettbewerbsfahigkeit von Unter-
nehmen und fiir KMU sollten den in der Uberpriifung genannten Priorititen entsprechen.
Es ist dafiir zu sorgen, dass die Umsetzung eines derartigen Programms mit der Umsetzung

des SBA abgestimmt wird.

Insbesondere sollten die MaBBnahmen im Rahmen der Einzelziele einen Beitrag zur
Einhaltung der zehn obengenannten Grundsétze und zur Umsetzung der neuen, bei der

Uberpriifung des SBA ermittelten MaBnahmen leisten.

Verordnung (EU, Euratom) Nr. .../2013 des Rates'* legt den mehrjahrigen Finanzrahmen
fiir die Jahre 2014-2020 fest. Dieser mehrjdhrige Finanzrahmen beschreibt, wie die
politischen Ziele — ndmlich in Europa das Wachstum zu steigern und mehr Beschiftigung
zu schaffen sowie auf eine emissionsarme und umweltbewusstere Wirtschaftsweise
umzustellen und der Union international einen Spitzenplatz zu sichern — umgesetzt werden

konnen.

Verordnung (EU, Euratom) Nr. .../2013 vom ... des Rates zur Festlegung des mehrjéhrigen
Finanzrahmens fiir die Jahre 2014-2020 (ABL L ...).

ABI.: Bitte Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der Verordnung in Ratsdokument
11791/13 einfiigen.
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(6)

(7

®)

©)

Um die Wettbewerbsfihigkeit und Nachhaltigkeit der Unternehmen in der EU,
insbesondere der KMU, zu stiarken, die bestehenden KMU zu unterstiitzen, eine
unternehmerische Kultur und das Wachstum von KMU zu begiinstigen, die
Wissensgesellschaft voranzubringen und eine Entwicklung auf der Grundlage eines
ausgewogenen Wirtschaftswachstums zu fordern, sollte ein Programm fiir die
Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen und fiir KMU (im Folgenden "COSME-

Programm") aufgestellt werden.

Dem Aspekt der Vereinfachung sollte in dem COSME-Programm im Einklang mit der
Mitteilung der Kommission vom 8. Februar 2012 "Agenda zur Vereinfachung des MFR
2014-2020" hohe Prioritét eingerdumt werden.

Die Ausgaben aus Mitteln der Union und der Mitgliedstaaten fiir die Forderung der
Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen und KMU sollten besser koordiniert werden, um
Komplementaritit, mehr Effizienz und grofBere Sichtbarkeit sowie mehr Haushaltssynergie

sicherzustellen.

Die Kommission hat sich verpflichtet, die Bekdmpfung des Klimawandels als Aspekt in
Ausgabenprogrammen der Union zu beriicksichtigen und mindestens 20 % des Unions-
haushalts klimabezogenen Zielen zu widmen. Es muss sichergestellt werden, dass
MafBnahmen zur Minderung des Klimawandels und Anpassung an ihn sowie zur
Risikovorbeugung bei der Ausarbeitung, Konzeption und Durchfiihrung des COSME-
Programms gefordert werden. MaBBnahmen, die unter diese Verordnung fallen, sollten zum
Ubergang zu einer emissionsarmen, an Klimaverinderungen angepassten Wirtschaft und

Gesellschaft beitragen.

GemiB dem Beschluss 2001/822/EG des' kommen Einheiten und Einrichtungen der

iberseeischen Linder und Gebiete fiir eine Teilnahme am COSME-Programm in Betracht.

Beschluss 2001/822/EG des Rates vom 27. November 2001 iiber die Assoziation der
iberseeischen Lander und Gebiete mit der Europdischen Gemeinschaft ("Ubersee-
Assoziationsbeschluss") (ABI. L 30.11.2001, S.).
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(10) Mit der Wettbewerbsfihigkeitspolitik der Union sollen die institutionellen und politischen
Vereinbarungen umgesetzt werden, mit denen Bedingungen fiir ein nachhaltiges Wachs-
tum von Unternehmen, insbesondere KMU, geschaffen werden. Die Erreichung von
Wettbewerbsfihigkeit und Nachhaltigkeit erfordert die Féhigkeit, die wirtschaftliche
Wettbewerbsfahigkeit und das Wachstum von Unternehmen im Einklang mit den Zielen
einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Produktivitéts-
zuwichse, einschlieBlich der Ressourcen- und Energieproduktivitit, sind der beste Weg,
nachhaltige Einkommenssteigerungen zu erreichen. Die Wettbewerbsfahigkeit hdangt
auBerdem von der Fahigkeit der Unternehmen ab, die Moglichkeiten, die z. B. der
Binnenmarkt bietet, uneingeschriankt zu nutzen. Das ist besonders wichtig fiir KMU, die
99 % der Unternehmen in der Union ausmachen und auf die zwei Drittel der vorhandenen
Arbeitsplétze in der Privatwirtschaft und 80 % der neu geschaffenen Arbeitsplitze sowie
mehr als die Hilfte des insgesamt von Unternehmen in der Union geschaffenen Mehrwerts
entfallen. KMU sind ein wesentlicher Motor fiir Wirtschaftswachstum, Beschéftigung und

soziale Integration.

(11) In der Mitteilung der Kommission vom 18. April 2012 "Einen arbeitsplatzintensiven
Aufschwung gestalten" wird davon ausgegangen, dass durch politische Maflnahmen
zugunsten eines Umstiegs auf eine griine Wirtschaft, wie z.B. durch Ressourceneffizienz-,
Energieeffizienz- und Klimaschutzmafinahmen, bis zum Jahr 2020 {iber fiinf Millionen
Arbeitsplitze geschaffen werden konnten, vor allem im Sektor der KMU. Vor diesem
Hintergrund kdnnten die spezifischen Maflnahmen im Rahmen des COSME-Programms
die Forderung der Entwicklung nachhaltiger Produkte, Dienstleistungen, Technologien und
Prozesse sowie der Ressourcen- und Energieeffizienz und der gesellschaftlichen

Verantwortung von Unternehmen umfassen.
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(12)

(13)

(14)

In den letzten Jahren lag das Augenmerk der Politik der Union auf der Wettbewerbs-
fahigkeit, da das Scheitern von Mirkten sowie politische und institutionelle Mangel die
Wettbewerbsfahigkeit der Unternehmen in der Union, insbesondere der KMU,

untergraben.

Das COSME-Programm sollte daher auf die Beseitigung von Méngeln der Markte
ausgerichtet sein, die die globale Wettbewerbsfahigkeit der Wirtschaft der Union und die
Féhigkeit der Unternehmen, insbesondere der KMU, mit ihren Konkurrenten in anderen

Teilen der Welt in Wettbewerb zu treten, beeintrachtigen.

Das COSME-Programm sollte speziell auf KMU entsprechend ihrer Definition in der
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission' ausgerichtet werden. Bei der Anwendung
dieser Verordnung sollte die Kommission alle relevanten Interessengruppen anhdren,
einschlieBlich Vertretungsorganisationen von KMU. Besondere Aufmerksamkeit sollte
dabei Kleinstunternehmen, Unternehmen des Handwerks, Selbsténdigen, freien Berufen
und Sozialunternehmen zukommen. Das Augenmerk sollte auch auf potenzielle und neue
Unternehmer, auf Jungunternehmer, auf Unternehmerinnen und auf weitere besondere
Zielgruppen wie édltere Menschen, Migranten und Unternehmer aus sozial benachteiligten
und gefahrdeten Gruppen wie Menschen mit Behinderungen sowie darauf gerichtet sein,
Ubertragungen von Unternehmen, Spin-off- und Spin-out-Unternehmen sowie Zweit-

chancen fir Unternehmer zu fordern.

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABI. L 124 vom
20.5.2003, S. 36).
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(15)

Viele der Probleme der Union im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfahigkeit haben mit
dem schwierigen Zugang zu Finanzmitteln fiir KMU zu tun; KMU koénnen oft nur unter
groflen Schwierigkeiten ihre Kreditwiirdigkeit nachweisen und Zugang zu Risikokapital
erhalten. Diese Schwierigkeiten wirken sich negativ auf den Umfang und die Qualitit neu
gegriindeter Firmen, auf das Wachstum sowie die Uberlebensrate von Unternehmen sowie
auf die Bereitschaft neuer Unternehmer aus, rentable Unternehmen im Zuge von
Unternehmensiibertragung bzw. Unternehmensnachfolge zu tibernehmen. Die im Rahmen
des Beschlusses Nr. 1639/2006/EG des Europiischen Parlaments und des Rates'
entstandenen Finanzierungsinstrumente der Union haben ihren Mehrwert unter Beweis
gestellt und sich fiir mindestens 220 000 KMU positiv ausgewirkt. Der verbesserte
Mehrwert der vorgeschlagenen Finanzinstrumente fiir die Union liegt unter anderem darin,
dass der europdische Binnenmarkt fiir Risikokapital gestérkt und ein europaweiter
Finanzmarkt fiir KMU entwickelt wird, sowie darin, dass Instrumente geschaffen werden,
um auch Félle von Marktversagen, auf die die Mitgliedstaaten nicht angemessen reagieren
konnen, in Angriff nehmen zu kénnen. Die Mallnahmen der Union sollten kohdrent und
abgestimmt sein; sie sollten die Finanzinstrumente der Mitgliedstaaten fiir KMU ergénzen,
Hebelwirkung erzielen und in Einklang der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des
Europiischen Parlaments und des Rates? Marktverzerrungen vermeiden. Die mit der
Durchfiihrung der MaBBnahmen beauftragten Stellen sollten die Zusatzlichkeit sicherstellen

und eine Doppelfinanzierung aus Unionsmitteln vermeiden.

Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
2006 zur Einrichtung eines Rahmenprogramms fiir Wettbewerbsfahigkeit und Innovation
(2007-2013) (ABIL. L 310 vom 9.11.2006, S. 15).

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europédischen Parlaments und des Rates vom
25. Oktober 2012 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union und
zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABI. L 298 vom
26.10.2012, S. 1).
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(17)

Die Kommission sollte der Sichtbarkeit der im Rahmen der Finanzierungsinstrumente
dieser Verordnung bereitgestellten Mittel Aufmerksamkeit schenken, um sicherzustellen,
dass die Bereitstellung von Unionsmitteln bekannt ist und die Unterstiitzung auf dem
Markt Anerkennung findet. Deshalb sollten Finanzmittler verpflichtet werden,
Endempfanger ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Finanzierung mit Hilfe der
Finanzierungsinstrumente dieser Verordnung ermdglicht wurde. Die Kommission und die
Mitgliedstaaten sollten angemessene Maflnahmen ergreifen, um bei KMU und Vermittlern
Informationen tiber die zur Verfligung stehenden Finanzmittel zu verbreiten; hierzu zdhlen
auch benutzerfreundliche Online-Systeme. Diese Systeme, die ein einheitliches Portal

umfassen konnten, sollten sich nicht mit bestehenden Systemen iiberschneiden.

Das Enterprise Europe Network (im Folgenden "Netz") hat seinen Mehrwert fiir
europdische KMU als zentrale Anlaufstelle unter Beweis gestellt, die Unternehmen dabei
unterstiitzt, ihre Wettbewerbsfahigkeit zu steigern und Geschéftschancen auf dem
europdischen Binnenmarkt und dariiber hinaus zu nutzen. Die Straffung von Methodik und
Arbeitsmethoden sowie Bestimmungen europdischer Dimension fiir unterstiitzende
Dienstleistungen fiir Unternehmen sind nur auf Unionsebene zu erreichen. Insbesondere
hat das Netz den KMU dabei geholfen, Kooperations- und Technologietransferpartner im
Binnenmarkt und in Drittldindern zu finden, und sie zu Finanzierungsquellen der Union,
Unionsrecht und geistigem Eigentum sowie zu Unionsprogrammen zur Férderung von
Okoinnovationen und nachhaltiger Produktion beraten. AuBerdem hat es Riickmeldungen
zum Recht und den Normen der Union erhalten. Sein einzigartiges Fachwissen ist
besonders wichtig fiir die Uberwindung von Informationsasymmetrien und die

Reduzierung der Kosten grenziiberschreitender Transaktionen.
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(18) Es bedarf anhaltender Anstrengungen, um die Qualitdt der Dienstleistungen und die
Leistung des Netzes weiter zu verbessern, insbesondere in Bezug auf die Sensibilisierung
von KMU und die entsprechende Inanspruchnahme der angebotenen Dienstleistungen; dies
kann erreicht werden durch die verstirkte Integration der Internationalisierungs- und
Innovationsdienste, den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen dem Netz und den
regionalen und lokalen Akteuren auf KMU-Seite, die Hinzuziehung und stirkere
Einbindung der Trigerorganisationen, die Verringerung des Verwaltungsaufwands, die
Verbesserung der IT-Unterstiitzung sowie die Verbesserung der 6ffentlichen

Wahrnehmbarkeit des Netzes und seiner Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen.
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(19) Die begrenzte Internationalisierung der KMU sowohl innerhalb als auch auf3erhalb
Europas beeintrichtigt die Wettbewerbsfahigkeit. Aktuellen Schitzungen zufolge haben
25 % der KMU der Union im Laufe der letzten drei Jahre exportiert oder tun dies zurzeit,
wihrend lediglich 13 % KMU der Union regelmifig in Drittldnder auBBerhalb der Union,
und nur 2 % haben auBerhalb ihres eigenen Landes investiert. Die Eurobarometer-Umfrage
2012 zeigt dartiber hinaus das noch nicht genutzte Wachstumspotenzial fiir KMU, das in
"griinen" Markten innerhalb und auerhalb der Union in den Bereichen Internationali-
sierung und Zugang zum Offentlichen Auftragswesen besteht. Im Einklang mit dem SBA,
in dem die Union und die Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, KMU zu ermutigen, die
wachsenden Mérkte jenseits der Union zu nutzen, und ihnen dabei zu helfen, stellt die
Union verschiedenen Initiativen wie dem Zentrum fiir industrielle Zusammenarbeit EU-
Japan und dem KMU-Helpdesk fiir Rechte an geistigem Eigentum in China Finanzhilfen
zur Verfliigung. Ein Mehrwert auf Unionsebene entsteht, indem die Zusammenarbeit
gefordert wird und Dienstleistungen auf européischer Ebene angeboten werden, die sich
nicht mit den Kernaufgaben der Handelsforderung der Mitgliedstaaten {iberschneiden,
sondern sie vielmehr ergénzen und die gemeinsamen Anstrengungen 6ffentlicher und
privater Dienstleister in diesem Bereich verstérken. Diese Dienste sollten auch Informa-
tionen zu gewerblichen Schutzrechten sowie zu Normen und Moglichkeiten bei der
Vergabe offentlicher Auftrage umfassen. Abschnitt II der Schlussfolgerungen des Rates
vom 6. Dezember 2011 zur "Leitinitiative fiir Industriepolitik — verstirkte Umsetzung der
Industriepolitik in der gesamten EU" in Bezug auf die Mitteilung der Kommission "Eine
integrierte Industriepolitik fiir das Zeitalter der Globalisierung — Vorrang fiir Wettbewerbs-
fahigkeit und Nachhaltigkeit" sollte dabei umfassend beriicksichtigt werden. Mit Blick
darauf sollte eine klar umrissene europdische Clusterstrategie die nationalen und regiona-
len MaBnahmen zur Forderung der Exzellenz und der internationalen Zusammenarbeit von
Clustern erginzen; dabei ist zu beriicksichtigen, dass der Zusammenschluss von KMU ein
grundlegendes Mittel darstellen kann, um deren Fahigkeit zu Innovation und zum Einstieg

in die Exportmérkte zu fordern.
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(20)

21

Um die Wettbewerbsfihigkeit von Unternehmen in der Union, insbesondere der KMU, zu
steigern, miissen die Mitgliedstaaten und die Kommission ein fiir sie glinstiges Geschéfts-
umfeld schaffen. Auf die Belange der KMU und die Branchen, in denen sie besonders
stark titig sind, muss dabei besondere Aufmerksamkeit gerichtet werden. Initiativen auf
Unionsebene sind auch notwendig, um Informationen und Wissen auf europdischer Ebene
auszutauschen, wobei digitale Dienste in diesem Bereich besonders kosteneffizient sein
konnen. Solche MaB3nahmen kdnnen dazu beitragen, gleiche Ausgangsbedingungen fiir

KMU zu schaffen.

Biirger, Verbraucher und Unternehmen, insbesondere KMU, werden durch die Liicken, die
Zersplitterung und den unnétigen biirokratischen Aufwand innerhalb des Binnenmarkts
daran gehindert, seine Vorteile in vollem Umfang zu nutzen. Deshalb ist es dringend
notwendig, dass die Mitgliedstaaten, das Européische Parlament, der Rat und die
Kommission sich gemeinsam darum bemiihen, die Defizite bei der Umsetzung, bei den
Rechtsvorschriften und bei den diesbeziiglichen Informationen abzubauen. Nach den
Grundsitzen der Subsidiaritit und der VerhdltnismaBigkeit sollten die Mitgliedstaaten, das
Europiische Parlament, der Rat und die Kommission auch zusammenarbeiten, um die
unnétige administrative und regulatorische Belastung der KMU zu verringern bzw. zu
vermeiden. Die Maflnahmen im Rahmen des COSME-Programms — dem einzigen
Programm der Union, das speziell auf KMU ausgerichtet ist — sollten zur Verwirklichung
dieser Ziele beitragen, insbesondere indem sie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
fiir Unternehmen beitragen. Dabei sollten im Rahmen des COSME-Programms finanzierte

Eignungspriifungen und Folgenabschédtzungen zum Tragen kommen.
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(22)

(23)

Ein weiterer Faktor, der die Wettbewerbsfahigkeit beeintrachtigt, ist der relativ schwach
ausgeprigte Unternehmergeist in der EU. Nur 45 % der Unionsbiirger (bei den Frauen
unter 40 %) wiren gerne selbstiindig; in den USA sind es dagegen 55 % und in China 71 %
(laut Eurobarometer-Umfrage zum Unternehmertum 2009). Laut SBA sollten alle
Situationen, auf die ein Unternehmer treffen kann, von der Griindung tiber Wachstum und
Ubertragung bis hin zur Insolvenz (die zweite Chance), beachtet werden. Die Férderung
der Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln sowie Maflnahmen zur
Verbesserung der Kohérenz und Konsistenz wie z. B. Benchmarking und der Austausch

bewihrter Verfahren bieten einen hohen Mehrwert auf Unionsebene.

Das Programm "Erasmus fiir junge Unternehmer" wurde ins Leben gerufen, um jungen
und angehenden Unternehmern die Mdglichkeit zu geben, in einem anderen Mitgliedstaat
Geschiéftserfahrung zu sammeln, damit sie ihre unternehmerischen Fahigkeiten erweitern
konnen. Vor dem Hintergrund des Ziels, die Rahmenbedingungen fiir die Foérderung von
Unternehmertum und unternehmerischer Kultur zu verbessern, sollte die Kommission
MaBnahmen ergreifen konnen, die dazu konzipiert sind, den Jungunternehmern zu helfen,
ihr unternehmerisches Know-how sowie ihre unternehmerischen Fahigkeiten und Sicht-
weisen zu entwickeln sowie ihr technologisches Potenzial und das Unternehmens-

management zu verbessern.
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(24) Der globale Wettbewerb, demografische Verdnderungen, die Ressourcenknappheit und
autkommende soziale Entwicklungen schaffen sowohl Herausforderungen als auch
Chancen fiir unterschiedliche Branchen, die vor globalen Herausforderungen stehen und
durch einen hohen KMU-Anteil gekennzeichnet sind. So sind beispielsweise in Branchen,
die auf individuellem Design aufbauen, Anpassungen notwendig, um das bisher nicht
erschlossene Potenzial der hohen Nachfrage nach personalisierten, kreativen Produkten
"fiir jedermann" zu nutzen. Da diese Herausforderungen fiir alle KMU in der Union in
diesen Branchen gelten, ist ein abgestimmtes Vorgehen auf Unionsebene erforderlich, um
durch Initiativen zur beschleunigten Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen

zusatzliches Wachstum zu schaffen.
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(25)

(26)

Zur Unterstiitzung der von den Mitgliedstaaten ergriffenen MaBBnahmen kdnnen durch das
COSME-Programm sowohl in einzelnen Sektoren als auch in sektoriibergreifenden
Bereichen mit betrichtlichem Potenzial fiir Wachstum und unternehmerische Téatigkeit —
insbesondere solche mit hohem KMU-Anteil — Initiativen zur Beschleunigung der
Entstehung wettbewerbsfahiger und nachhaltiger Industriezweige auf der Grundlage der
wettbewerbsfahigsten Geschiftsmodelle, verbesserter Produkte, Verfahren und
Organisationsstrukturen oder verdnderter Wertschopfungsketten gefordert werden. Wie in
der Mitteilung der Kommission vom 30. Juni 2010 "Europa — wichtigstes Reiseziel der
Welt: ein neuer politischer Rahmen fiir den européischen Tourismus" dargelegt wird, die
der Rat auf seiner Tagung im Oktober 2010 begriiflt hat, ist der Tourismus eine wichtige
Branche in der Union. Die Unternehmen dieser Branche tragen mit 5 % direkt zum
Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Union bei. Im Vertrag iliber die Arbeitsweise der
Européischen Union (AEUV) werden die Bedeutung des Tourismus anerkannt und der
Union Zusténdigkeiten in diesem Bereich verliehen. Die européischen Tourismus-
initiativen konnen die Maflnahmen der Mitgliedstaaten ergénzen, indem sie zur Schaffung
eines giinstigen Umfelds beitrdgt und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
fordert, insbesondere durch den Austausch bewéhrter Verfahren. So kann etwa die
Wissensbasis im Bereich Tourismus verbessert werden, indem Daten und Untersuchungen
zur Verfiigung gestellt werden, oder es konnen in enger Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten grenziiberschreitende Kooperationsprojekte entwickelt werden, ohne

jedoch verbindliche Vorgaben fiir die Unternehmen in der Union zu schaffen.

Das COSME-Programm zeigt Maflnahmen auf, mit denen die aufgestellten Ziele erreicht
werden sollen, und es sollten die dafiir insgesamt zur Verfiigung stehende Finanz-
ausstattung, eine Mindestfinanzausstattung fiir Finanzinstrumente, verschiedene Arten von
DurchfiihrungsmaBnahmen und transparente Vorkehrungen fiir die Uberwachung und

Evaluierung und den Schutz der finanziellen Interessen der Union festgelegt werden.
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27) Das COSME-Programm ergénzt andere Programme der Union, wobei anerkannt werden
sollte, dass jedes Instrument nach einem eigenen, spezifischen Verfahren funktionieren
sollte. Dieselben forderfiahigen Kosten sollten somit keine doppelte Forderung erhalten.
Um einen Mehrwert und eine substanzielle Wirkung der Férdermittel der Union zu
erreichen, sollten enge Synergien zwischen diesem COSME-Programm, der Verordnung
(EU) Nr. .../2013 des Européischen Parlaments und des Rates iiber das Rahmenprogramm
fiir Forschung und Innovation "Horizont 2020""* (im Folgenden "Programm
Horizont 2020"), der Verordnung (EU) Nr. .../2013 des Europédischen Parlaments und des

2 %%

Rates” " ("Strukturfonds") und anderen Unionsprogrammen entwickelt werden.

(28) Den Grundsédtzen der Transparenz und der Chancengleichheit fiir Mé@nner und Frauen
sollte in allen vom COSME-Programm erfassten Initiativen und Maflnahmen Rechnung
getragen werden. Die Menschenrechte und freiheitlichen Grundrechte aller Biirger sollten

bei diesen Initiativen und Mallnahmen ebenfalls respektiert werden.

Verordnung (EU) NR. .../2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom ... {iber das
Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation "Horizont 2020" und zur Authebung der
Entscheidung Nr. 1982/2006/EG (ABL L ...)

ABL.: Bitte Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der Verordnung in Dokument PE-
CONS 67/13 einfiigen.

Die Verordnung (EU) Nr. (...)/2013 vom ... mit gemeinsamen Bestimmungen iiber den
Europiischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Européischen Sozialfonds, den
Kohésionsfonds, den Européischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des
landlichen Raumes und den Europdischen Meeres- und Fischereifonds, sowie mit
allgemeinen Bestimmungen {iber den Européischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den
Europiischen Sozialfonds und den Kohisionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 1083/2006 des Rates (ABI. L ...).

ABL.: Bitte Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der Verordnung in Dokument PE-
CONS 85/13 einfiigen.

Ak
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(29) Der Bereitstellung von Finanzhilfen fiir KMU sollte ein transparentes Verfahren
vorausgehen. Die Gewidhrung von Finanzhilfen und ihre Auszahlung sollten transparent,

unbiirokratisch und nach gemeinsamen Regeln erfolgen.

(30) In dieser Verordnung wird fiir die gesamte Laufzeit des COSME-Programms eine
Finanzausstattung festgesetzt werden, die fiir das Europdische Parlament und den Rat im
Rahmen des jahrlichen Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne von
Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europdischen Parlament,
dem Rat und der Kommission iiber die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im

Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsfithrung"* bildet.

(31) Um sicherzustellen, dass die Finanzierung darauf begrenzt bleibt, Mangel der Méarkte
sowie politische und institutionelle Mingel zu beheben, und um Verzerrungen des Marktes
zu vermeiden, sollte die Finanzierung aus dem COSME-Programm mit den Bestimmungen

der Union iiber staatliche Beihilfen in Einklang stehen.

(32) Im Abkommen {iber den Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) und in den Protokollen zu
den Assoziationsabkommen ist die mogliche Teilnahme der jeweiligen Lander an
Programmen der Union vorgesehen. Die Beteiligung anderer Drittlander sollte moglich

sein, wenn Abkommen und Verfahren dies zulassen.

(33) Es ist wichtig, die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfithrung bei dem COSME-Programm
ebenso sicherzustellen wie seine moglichst wirkungsvolle und nutzerfreundliche
Durchfithrung, wobei gleichzeitig flir Rechtssicherheit und den Zugang aller Teilnehmer

zu den Mitteln des COSME-Programms zu sorgen ist.

1
ABL L ....
* ABL.: Bitte Datum und Amtsblattfundstelle der Vereinbarung in Ratsdokument 11838/13.
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(34) Das COSME-Programm sollte iberwacht und evaluiert werden, damit Anpassungen
vorgenommen werden kénnen. Uber die Umsetzung sollte ein jihrlicher Bericht erstellt

werden, in dem iiber die erzielten Fortschritte und die geplanten Vorhaben berichtet wird.

(35) Die Durchfithrung des COSME-Programms sollte in Jahresabstdnden mithilfe von
Schliisselindikatoren zur Bewertung von Ergebnissen und Auswirkungen {iberwacht
werden. Diese Indikatoren sollten zusammen mit der jeweiligen Ausgangslage die
Mindestbasis fiir die Bewertung des Umfangs, in dem die Ziele des COSME-Programms

verwirklicht wurden, bilden.

(36) Der von der Kommission erstellte Zwischenbericht iiber die Zielerreichung aller im
Rahmen des COSME-Programms unterstiitzten MaBnahmen sollte auch eine Evaluierung
niedriger Beteiligungsquoten von KMU enthalten, wenn in einer betrichtlichen Anzahl
von Mitgliedstaaten eine geringe Beteiligung festgestellt wird. Die Mitgliedstaaten konnen
den Ergebnissen des Zwischenberichts in ihren jeweiligen politischen Mafinahmen

gegebenenfalls Rechnung tragen.

(37) Die finanziellen Interessen der Union sollten wihrend des gesamten Ausgabenzyklus durch
angemessene Mafinahmen geschiitzt werden, darunter die Pravention, Aufdeckung und
Untersuchung von UnregelmaBigkeiten, die Riickforderung entgangener, rechtsgrundlos
gezahlter oder nicht widmungsgemal verwendeter Mittel und gegebenenfalls verwaltungs-
rechtliche und finanzielle Sanktionen, gemif3 der Verordnung (EU, Euratom)

Nr. 966/2012.
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(38) Um einheitliche Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung zu gewéhrleisten,
sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse beziiglich der Annahme von Jahres-
arbeitsprogrammen zur Durchfiihrung des COSME-Programms {ibertragen werden. Diese
Befugnisse sollten nach Mal3gabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europiischen
Parlaments und des Rates' ausgeiibt werden. Einige MaBnahmen des Jahresarbeits-
programms umfassen die Koordinierung der Maflnahmen auf nationaler Ebene. In diesem

Zusammenhang sollte Artikel 5 Absatz 4 jener Verordnung gelten.

(39) Der Kommission sollte die Befugnis iibertragen werden, im Einklang mit Artikel 290
AEUV Rechtsakte im Hinblick auf Ergéinzungen der Indikatoren, Anderungen bestimmter
spezifischer Einzelheiten zu den Finanzinstrumenten sowie Anderungen der indikativen
Betrige, die diese Betrige um jeweils 5 % des Wertes der Finanzausstattung liberschreiten
wiirden, zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverstén-
digen, durchfiihrt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die
Kommission gewéhrleisten, dass die einschldgigen Dokumente dem Europdischen
Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise tibermittelt

werden.

(40) Aus Griinden der Rechtssicherheit und der Klarheit sollte Beschluss Nr. 1639/2006/EG

aufgehoben werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Verordnung (EU) Nr.182/2011 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar
2011 iiber die Regeln und allgemeinen Grundsitze fiir die Uberwachung der Kommission
bei Ausiibung ihrer Durchfithrungsbefugnisse durch die Mitgliedstaaten (ABI. L 55 vom
28.2.2011, S. 13).
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KAPITEL I
Gegenstand

Artikel 1
Auflegung des Programms

Fiir den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 wird hiermit ein Programm fiir
MafBnahmen der Union zur Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen mit
besonderem Schwerpunkt auf kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) (im Folgenden

"COSME-Programm") aufgelegt.
Artikel 2
Begriffsbestimmung

Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck "KMU" Kleinstunternehmen sowie

kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG.
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Artikel 3
Allgemeine Ziele

(1) Das COSME-Programm trégt zum Erreichen der nachstehend aufgefiihrten allgemeinen
Ziele bei, wobei den spezifischen Bediirfnissen von KMU mit Sitz in der Union und von
KMU mit Sitz in Drittstaaten, die geméf Artikel 6 am COSME-Programm teilnehmen,

besondere Aufmerksamkeit zukommt:

a)  Stirkung der Wettbewerbsfahigkeit und Nachhaltigkeit der Unternehmen,

insbesondere der KMU in der Europdischen Union,

b)  Forderung einer unternehmerischen Kultur und Unterstiitzung der Neugriindung und

des Wachstums von KMU.

(2) Das Erreichen der in Absatz 1 genannten Ziele wird anhand der folgenden Indikatoren

gemessen:
a)  Ergebnisse der KMU hinsichtlich der Nachhaltigkeit,

b)  Anderungen hinsichtlich des iiberfliissigen Verwaltungs- und Regelungsaufwands fiir
neue und bereits bestehende KMU,

¢)  Anderungen hinsichtlich des Anteils der KMU, die innerhalb oder auBerhalb der

Union exportieren,
d)  Anderungen hinsichtlich des KMU-Wachstums,

e)  Anderungen beim Anteil der Biirgerinnen und Biirger, die selbstindig sein mdchten.
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3) Ein ausfiihrliches Verzeichnis der Indikatoren und Zielvorgaben des COSME-Programms

ist im Anhang enthalten.

4) Das COSME-Programm dient der Unterstiitzung der Umsetzung der Strategie Europa 2020
und tragt zum Erreichen des Ziels "intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum"
bei. Das COSME-Programm leistet insbesondere einen Beitrag zur Verwirklichung des

Kernziels fiir die Beschiftigung.

KAPITEL II

Einzelziele und Aktionsbereiche

Artikel 4

Einzelziele
(1) Die Einzelziele des COSME-Programms sind

a)  Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln in Form von Eigen- und

Fremdkapital,

b)  Verbesserung des Zugangs zu den Mérkten, insbesondere innerhalb der Union, aber

auch weltweit,

c¢)  Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die Wettbewerbsfahigkeit und die
Nachhaltigkeit der Unternehmen der Européischen Union, insbesondere der KMU,

einschlieBlich derjenigen in der Tourismusbranche,

d)  Forderung der unternehmerischen Initiative und Kultur.
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3)

“4)

(1

Die notwendige Anpassung der Unternehmen an eine emissionsarme, klimaresistente,
ressourcenschonende und energieeffiziente Wirtschaft sollte bei der Umsetzung des

COSME-Programms gefordert werden.

Die Wirksamkeit des COSME-Programms fiir das Erreichen der in Absatz 1 genannten

Einzelziele wird anhand der im Anhang festgelegten Indikatoren gemessen.

In den in Artikel 13 genannten Jahresarbeitsprogrammen werden sdmtliche Mallnahmen,

die im Rahmen des COSME-Programms durchgefiihrt werden, im Einzelnen aufgefiihrt.

Artikel 5

Mittelausstattung

Die Finanzausstattung fiir die Durchfithrung des COSME-Programms wird auf 2 298,243
Mio EUR zu jeweiligen Preisen festgesetzt, wovon mindestens 60 % auf Finanzierungs-

instrumente entfallen.

Die jdhrlichen Mittel werden vom Europdischen Parlament und vom Rat in den Grenzen

des mehrjdhrigen Finanzrahmens bewilligt.
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3)

Die Finanzausstattung gemal dieser Verordnung kann auch Ausgaben abdecken, die im
Zusammenhang mit Vorbereitungs-, Uberwachungs-, Kontroll-, Rechnungspriifungs- und
Evaluierungsaktivititen anfallen, die fiir die Verwaltung des COSME-Programms und die
Erreichung seiner Ziele erforderlich sind. Dies gilt insbesondere — unter Beriicksichtigung
der Kosteneffizienz — fiir Studien, Expertensitzungen, Informations- und Kommunikations-
malnahmen einschlieBlich der Vermittlung der politischen Schwerpunkte der Union nach
aullen, soweit sie mit den allgemeinen Zielen des COSME-Programms im Zusammenhang
stehen, Ausgaben in Verbindung mit IT-Netzen, deren Schwerpunkte Informations-
verarbeitung und -austausch sind, zusammen mit allen anderen Ausgaben fiir technische
und administrative Unterstiitzung, die der Kommission fiir die Verwaltung des COSME-

Programms entstehen.
Diese Ausgaben diirfen den Wert von 5 % der Finanzausstattung nicht iiberschreiten.

Von der Finanzausstattung des COSME-Programms werden die folgenden vorlaufigen
Betrige zugeteilt: 21,5 % des Wertes der Finanzausstattung fiir die in Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b genannten Einzelziele, 11 % fiir die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe ¢
genannten Einzelziele und 2,5 % fiir die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d genannten
Einzelziele. Die Kommission kann von diesen vorldufigen Betrdgen abweichen, jedoch
hochstens um jeweils 5 % des Wertes der Finanzausstattung. Sollte sich eine
Uberschreitung dieser Obergrenze als notwendig erweisen, so wird die Kommission
ermichtigt, gemif Artikel 23 delegierte Rechtsakte zur Anderung dieser vorliufigen

Betrige zu erlassen.
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(4) Die Mittelausstattung kann auch Ausgaben fiir die technische und administrative
Unterstiitzung abdecken, die fiir die Sicherstellung des Ubergangs zwischen dem COSME-
Programm und den gemdll dem Beschluss Nr. 1639/2006/EG erlassenen Mafinahmen
erforderlich sind. Gegebenenfalls konnen nach 2020 Mittel zur Abdeckung dhnlicher
Ausgaben in den Haushalt eingestellt werden, um die Verwaltung der bis zum

31. Dezember 2020 noch nicht abgeschlossenen Maflnahmen zu ermoglichen.

Artikel 6

Teilnahme von Drittlindern
(1) Das COSME-Programm steht folgenden Landern zur Teilnahme offen:

a) den Liandern der Européischen Freihandelsassoziation (EFTA), die Mitglieder des
Européischen Wirtschaftsraums (EWR) sind, gemdf den Bedingungen des EWR-
Abkommens, sowie anderen europédischen Lénder, wenn Abkommen und Verfahren

dies zulassen;

b)  Beitrittslindern, Bewerberldndern und potenziellen Bewerbern gemif3 den in den
jeweiligen Rahmenabkommen und Beschliissen des Assoziationsrates oder in
dhnlichen Ubereinkiinften festgelegten allgemeinen Grundsitzen und allgemeinen
Bedingungen fiir die Teilnahme dieser Lénder an den Programmen der Européischen

Union;
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(M

)

c) den in die Europdische Nachbarschaftspolitik einbezogenen Léndern — wenn
Abkommen und Verfahren dies zulassen — gemél} den in den jeweiligen Rahmen-
abkommen, Protokollen zu den Assoziationsabkommen und Beschliissen des
Assoziationsrates festgelegten allgemeinen Grundsitzen und allgemeinen
Bedingungen fiir die Teilnahme dieser Lédnder an den Programmen der Européischen

Union.

Ein Rechtssubjekt mit Sitz in einem in Absatz 1 genannten Land kann an Teilen des
COSME-Programms teilnehmen, wenn dieses Land unter den Bedingungen teilnimmt, die

in den jeweiligen in Absatz 1 genannten Abkommen festgelegt sind.

Artikel 7

Teilnahme von Unternehmen aus nicht teilnehmenden Lindern

Rechtssubjekte mit Sitz in einem in Artikel 6 genannten Drittland kdnnen an Teilen des
COSME-Programms teilnehmen, an denen dieses Land nicht teilnimmt. Rechtssubjekte
mit Sitz in anderen Drittldindern konnen ebenfalls an Maflnahmen im Rahmen des

COSME-Programms teilnehmen.

Die in Absatz 1 genannten Rechtsubjekte sind nicht berechtigt, Finanzbeitréige von der
Europiischen Union zu erhalten, auler wenn dies fiir das COSME-Programm unerlésslich
ist, insbesondere unter den Aspekten der Wettbewerbsfahigkeit und des Marktzugangs von
Unternehmen der Union. Diese Ausnahme gilt nicht fiir Rechtssubjekte, die auf Gewinn

ausgerichtet sind.
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Artikel 8

Mafsnahmen zur Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln

(D) Die Kommission unterstiitzt Malnahmen, die darauf abzielen, fiir KMU in der
Griindungs-, Wachstums- und Ubertragungsphase den Zugang zu Finanzmitteln zu
erleichtern und zu verbessern, und dabei die von den Mitgliedstaaten auf nationaler und
regionaler Ebene eingesetzten Finanzierungsinstrumente fiir KMU erginzen. Um die
Komplementaritit zu gewéhrleisten, werden diese Maflnahmen eng auf die im Rahmen der
Kohisionspolitik, des Programms Horizont 2020 und auf nationaler oder regionaler Ebene
durchgefiihrten Maflnahmen abgestimmt. Durch solche MaBnahmen sollen die Aufnahme
und Bereitstellung sowohl von Eigenkapital- als auch von Fremdkapitalmitteln angeregt
werden, was — vorbehaltlich der Nachfrage auf dem Markt — eine Startfinanzierung,
individuelle Investoren ("angel funding") und eigenkapitaldhnliche Mittel umfassen kann,

nicht jedoch das Ausschlachten von Unternehmen ("asset stripping").

2) Zusitzlich zu den in Absatz 1 genannten MaBnahmen kann die Union — vorbehaltlich der
Nachfrage auf dem Markt — ferner MaBBnahmen unterstiitzen, mit denen die grenziiber-
schreitende und mehrere Lander umfassende Finanzierung verbessert wird, um so den
KMU unter Einhaltung des Unionsrechts bei der Internationalisierung ihrer Geschéfts-

tatigkeit beizustehen.

Die Kommission kann dariiber hinaus — vorbehaltlich der Nachfrage auf dem Markt —
priifen, ob innovative Finanzierungsmechanismen, wie Gruppenfinanzierung

("Crowdfunding") entwickelt werden konnen.

3) Néhere Angaben zu den Maflnahmen gemédll Absatz 1 sind in Artikel 17 festgelegt.
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Artikel 9

Mafsnahmen zur Verbesserung des Marktzugangs

Um bei der Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen in der Union und
ihres Marktzugangs weiter voranzukommen, kann die Kommission Ma3nahmen zur Ver-
besserung des Zugangs von KMU zum Binnenmarkt unterstiitzen, wie etwa die Bereit-
stellung von Informationen (einschlieBlich mittels digitaler Dienste) und Sensibilisierungs-

kampagnen u.a. in Bezug auf Programme, Rechtsvorschriften und Normen der Union.

Spezifische Maflnahmen werden durchgefiihrt werden, um KMU den Zugang zu Mérkten
auBerhalb der Union zu erleichtern. Dies kann insbesondere die Bereitstellung von Infor-
mationen iiber bestehende Marktzutrittshemmnisse und Geschéftschancen, die Vergabe
offentlicher Auftrage und Zollverfahren sowie die Verbesserung von Unterstiitzungs-
diensten in Bezug auf Normen und Rechte an geistigem Eigentum in vorrangigen Dritt-
landern einschlieBen. Diese Mafinahmen sollen die Kernaufgaben der Handelsforderung

der Mitgliedstaaten ergidnzen, jedoch nicht iiberlagern.

Durch MaBinahmen im Rahmen des COSME-Programms kann darauf abgezielt werden,
die internationale Zusammenarbeit zu fordern, u.a. durch den Industrie- und Regulierungs-
dialog mit Drittlindern. Spezifische Malnahmen kdnnen durchgefiihrt werden, um die
Unterschiede zwischen der Union und anderen Léndern in Bezug auf die
ordnungspolitischen Rahmenbedingungen fiir Produkte zu verringern und zur Entwicklung
der Unternehmens- und Industriepolitik und zur Verbesserung des Geschéftsumfelds

beizutragen.
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Artikel 10

Enterprise Europe Network

Die Kommission unterstiitzt das Enterprise Europe Network (im Folgenden "Netz") bei der

Bereitstellung integrierter unterstiitzender Dienstleistungen fiir KMU der Union, die

Geschiftschancen im Binnenmarkt und in Drittlandern erkunden wollen. Im Rahmen des

Netzes konnen u.a. folgende Mallnahmen ergriffen werden:

a)

b)

Bereitstellung von Informations- und Beratungsdiensten in Bezug auf Initiativen und
Recht der Union, Unterstiitzung beim Ausbau von Managementkapazitéten im
Hinblick auf die Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit von KMU, Unterstiitzung bei
der Erweiterung der Fachkenntnisse von KMU im Finanzbereich, einschliefSlich
Informations- und Beratungsdienste zu Finanzierungsmoglichkeiten, dem Zugang zu
Finanzmitteln und damit zusammenhéngenden Beratungs- und Schulungs-
programme, Maflnahmen zur Erweiterung des Zugriffs der KMU auf Fachwissen in
den Bereichen Energieeffizienz, Klimaschutz und Umwelt sowie Bekanntmachung
von Forderprogrammen und -Finanzierungsinstrumenten der Union (einschlielich
des Programms Horizont 2020 in Zusammenarbeit mit den nationalen Kontaktstellen

und den Strukturfonds);

Erleichterung von grenziiberschreitenden Partnerschaften in den Bereichen
Unternehmenskooperation, Forschung und Entwicklung, Technologie- und

Wissenstransfer sowie Technologie und Innovation;

Bereitstellung eines Kommunikationskanals zwischen den KMU und der

Kommission.
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3)

(1

Das Netz kann ferner zur Erbringung von Dienstleistungen fiir andere Unionsprogramme,
wie etwa das Programm Horizont 2020, genutzt werden, einschlieBlich spezielle
Beratungsdienste, die die Teilnahme von KMU an anderen Unionsprogrammen fordern.
Die Kommission sorgt dafiir, dass die verschiedenen Finanzmittel, die dem Netz zur
Verfligung stehen, effizient koordiniert werden und dass die Dienstleistungen, die das Netz

fiir andere Unionsprogramme erbringt, iiber diese Programme finanziert werden.

Die Realisierung des Netzes wird eng mit den Mitgliedstaaten abgestimmt, um geméaf dem

Subsidiarititsprinzip Uberschneidungen von Aktivititen zu vermeiden.

Die Kommission bewertet das Netz danach, ob es wirksam arbeitet, gut gesteuert wird und

iberall in der Union hochwertige Dienste bereitstellt.

Artikel 11
Mafsnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die Wettbewerbsfihigkeit
und Nachhaltigkeit von Unternehmen der Union, insbesondere KMU

Die Kommission unterstiitzt MaBBnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir
die Wettbewerbsfahigkeit und Nachhaltigkeit der Unternehmen der Union, insbesondere
der KMU, mit denen die Wirksamkeit, Kohirenz, Koordination und Ubereinstimmung der
nationalen und regionalen Politiken zur Foérderung der Wettbewerbsfahigkeit, der

Nachhaltigkeit und des Wachstums von Unternehmen der Union vergroBBert werden soll.
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3)

Die Kommission kann gezielte Mallnahmen unterstiitzen, die die Rahmenbedingungen fiir
Unternehmen, insbesondere fiir KMU, durch Verringerung und Vermeidung unnétigen
Verwaltungs- und Regelungsaufwands verbessern. Derartige MaBBnahmen kdnnen
Folgendes umfassen: regelmiBige Messung der Auswirkungen des einschlégigen
Unionsrechts auf die KMU gegebenenfalls im Wege eines Anzeigers, Unterstiitzung
unabhingiger Expertengruppen und Austausch von Informationen und bewéhrten
Verfahren, auch zu der systematischen Anwendung des KMU-Tests auf Ebene der Union

und der Mitgliedstaaten.

Die Kommission kann MaBBnahmen unterstiitzen, die der Entwicklung neuer Strategien fiir
Wettbewerbsfahigkeit und Geschéftsentwicklung dienen sollen. Derartige MaBnahmen

konnen Folgendes umfassen:

a)  MaBnahmen zur Verbesserung der Konzeption, Umsetzung und Evaluierung
politischer Strategien, die sich auf die Wettbewerbsfahigkeit und Nachhaltigkeit von
Unternehmen auswirken, einschlieBlich des Austauschs bewihrter Verfahren zu den
Rahmenbedingungen und dem Management von Clustern von Weltrang und von
Unternehmensnetzen und einschlieBlich der Férderung der transnationalen
Zusammenarbeit zwischen Clustern und Unternehmensnetzen, der Entwicklung
nachhaltiger Produkte, Dienstleistungen, Technologien und Prozesse sowie der
Ressourcen- und Energieeffizienz und der gesellschaftlichen Verantwortung von

Unternehmen;

b) MaBnahmen im Zusammenhang mit internationalen Aspekten der Wettbewerbs-
politik mit besonderem Schwerpunkt auf der politischen Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten, anderen am COSME-Programm teilnehmenden Lindern und

den weltweiten Handelspartnern der Union;
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¢)  MabBnahmen zur Verbesserung der Entwicklung der KMU-Politik, der Zusammen-
arbeit der politischen Entscheidungstriger, der gegenseitigen Begutachtung und des
Austauschs bewédhrter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, gegebenentfalls unter
Beriicksichtigung der verfligbaren Erkenntnisse und der Ansichten der Interessen-
gruppen, um insbesondere KMU den Zugang zu Programmen und MaBBnahmen der

Union im Einklang mit dem Aktionsplan des SBA zu erleichtern.

(4) Die Kommission kann durch Forderung der Koordination Maflnahmen der Mitgliedstaaten
zur Beschleunigung der Entstehung wettbewerbsfahiger Industrien mit Marktpotenzial
unterstiitzen. Diese Unterstiitzung kann sich auf Malnahmen erstrecken, die den Austausch
bewidhrter Verfahren und die Ermittlung branchenspezifischer Qualifikations- und
Ausbildungsanforderungen fordern, insbesondere auf Ebene der KMU und im IKT-
Bereich. Sie kann sich ferner auf MaBnahmen erstrecken, die die Ubernahme neuer
Geschéftsmodelle und die Zusammenarbeit von KMU in neuen Wertschdpfungsketten
sowie die gewerbliche Nutzung relevanter Ideen fiir neue Produkte und Dienstleistungen

begiinstigen.

&) Die Kommission kann die MaBnahmen der Mitgliedstaaten, die darauf ausgerichtet sind,
die Wettbewerbsfahigkeit und Nachhaltigkeit von KMU der Union in Bereichen mit einem
betrachtlichen Wachtumspotenzial — insbesondere in solchen mit einem hohen Anteil an
KMU, wie dem Tourismussektor — zu steigern, unterstiitzen. Diese Unterstiitzung kann
sich auch auf die Foérderung der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten, insbesondere

durch den Austausch bewéhrter Verfahren, erstrecken.
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Artikel 12

Mafsnahmen zur Forderung der unternehmerischen Initiative

Die Kommission trigt zur Forderung der unternehmerischen Initiative und Kultur bei,

indem sie die Rahmenbedingungen verbessert, die die Entwicklung der unternehmerischen

Initiative beeinflussen, und insbesondere Hindernisse fiir die Unternehmensgriindung
abbaut. Die Kommission unterstiitzt ein Geschiftsumfeld und eine Unternehmenskultur,
das bzw. die nachhaltige Unternehmen und die Griindung, das Wachstum und die
Ubertragung von Unternehmen, Zweitchancen fiir Unternehmen (Neuanfinge) sowie

Spin-off- und Spin-out-Unternehmen begiinstigt.

Dabei wird besondere Aufmerksamkeit auf potenzielle, neue, junge und weibliche

Unternehmer sowie auf andere spezielle Zielgruppen gerichtet.

Die Kommission kann MaBBnahmen ergreifen, beispielsweise Mobilititsprogramme, die
neuen Unternehmern helfen, ihre Fahigkeit zur Entwicklung unternehmerischer Kennt-
nisse, Kompetenzen und Einstellungen sowie zur Verbesserung ihres technologischen

Potenzials und ihrer Unternehmensverwaltung auszubauen.

Die Kommission kann MaBBnahmen der Mitgliedstaaten unterstiitzen, mit denen die
unternehmerische Aus- und Weiterbildung sowie unternehmerische Fahigkeiten und
Sichtweisen, insbesondere bei potenziellen und neuen Unternehmern, aufgebaut und

erleichtert werden.
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KAPITEL III
Durchfithrung des COSME-Programms

Artikel 13

Jaihrliche Arbeitsprogramme

(1) Um das COSME-Programm durchzufiihren, beschlieBt die Kommission Jahresarbeits-
programme unter Einhaltung des in Artikel 21 Absatz 2 genannten Priifverfahrens. Jedes
Jahresarbeitsprogramm dient der Durchfiihrung der dieser Verordnung und enthélt im

Einzelnen Folgendes:

a)  eine Beschreibung der zu finanzierenden Mallnahmen, die Ziele, die mit den MaB-
nahmen jeweils verfolgt werden und die mit den in den Artikeln 3 und 4
beschriebenen allgemeinen Zielen und Einzelzielen im Einklang stehen miissen, die
erwarteten Ergebnisse, die Durchfiihrungsmodalitidten, Angaben zur Hohe der fiir die
einzelnen MaBBnahmen vorgesehenen Betrdge, den Gesamtbetrag fiir alle

MaBnahmen sowie einen vorldufigen Durchfiihrungszeitplan und ein Zahlungsprofil;

b)  geeignete qualitative und quantitative Indikatoren fiir jede MaBnahme zur Analyse
und Uberwachung der Wirksamkeit hinsichtlich der Erzielung von Ergebnissen und

der Erreichung der Ziele der betreffenden Maflnahme;
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c) bei Finanzhilfen und verwandten MaBBnahmen die wichtigsten Bewertungskriterien,
die auf eine optimale Verwirklichung der Ziele des COSME-Programms ausgerichtet

sind, und den hochsten Kofinanzierungssatz;

d) ein eigenes ausfiihrliches Kapitel {iber die Finanzierungsinstrumente, das im
Einklang mit Artikel 17 dieser Verordnung den Informationspflichten nach der
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 geniigt, einschlieBlich der voraussicht-
lichen Aufteilung der Finanzausstattung — zwischen der Eigenkapitalfazilitit fiir
Wachstum und der Kreditbiirgschaftsfazilitit nach Artikel 18 bzw. 19 dieser
Verordnung — sowie zum Biirgschaftsumfang und zum Verhiltnis zum Programm

Horizont 2020 enthilt.

(2) Die Kommission fiihrt das COSME-Programm im Einklang mit der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 966/2012 durch.

3) Das COSME-Programm wird so durchgefiihrt, dass gewéhrleistet ist, dass bei den unter-
stiitzten MafBnahmen kiinftige Entwicklungen und Erfordernisse beriicksichtigt werden,
insbesondere nach der in Artikel 15 Absatz 3 genannten Zwischenbewertung, und dass die
MalBnahmen fiir im Wandel befindliche Méirkte, die Volkswirtschaft und gesellschaftliche

Verdnderungen von Belang sind.
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Artikel 14

Unterstiitzende MafSnahmen

(1) Zusitzlich zu den Mallnahmen, die in den in Artikel 13 genannten jéhrlichen Arbeits-
programmen vorgesehen sind, ergreift die Kommission regelméfig unter anderem folgende

unterstiitzende Mafnahmen:

a)  Verbesserung der Analyse und Uberwachung von branchenspezifischen und

brancheniibergreifenden Fragen der Wettbewerbsfahigkeit,

b)  Ermittlung und Verbreitung bewéhrter Verfahren und politischer Konzepte und deren

Weiterentwicklung,

c¢)  Eignungspriifungen des bestehenden Rechts und Folgenabschédtzungen zu neuen
Unionsmafinahmen, die fiir die Wettbewerbsfahigkeit von Unternehmen von
besonderer Bedeutung sind, und zwar zwecks Ermittlung von bestehenden
Rechtsbereichen, in denen Vereinfachungen vorgenommen werden miissen, und um
dafiir zu sorgen, dass die Belastung von KMU in Bereichen, zu denen neue

Gesetzgebungsmalinahmen vorgeschlagen werden, so gering wie moglich ausfillt;

d)  Evaluierung der fiir Unternehmen und insbesondere fiir KMU relevanten Rechts-
vorschriften, spezifischer industriepolitischer und auf die Wettbewerbsfahigkeit

bezogener MaBBnahmen.

e)  Forderung integrierter und benutzerfreundlicher Online-Systeme, durch die
Informationen zu fiir KMU relevanten Programmen bereitgestellt werden, wobei
sichergestellt wird, dass mit Blick auf bestehende Portale keine Doppelstrukturen

entstehen.
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(2) Die Gesamtkosten dieser unterstiitzenden Maflnahmen diirfen 2,5 % der

Gesamtfinanzausstattung des COSME-Programms nicht iiberschreiten.

Artikel 15

Uberwachung und Bewertung
(1) Die Kommission tiberwacht die Durchfiihrung und Verwaltung des COSME-Programmes.

2) Die Kommission erstellt einen jiahrlichen Uberwachungsbericht, in dem die Effizienz und
Wirksamkeit der unterstiitzten Ma3nahmen hinsichtlich ihrer finanziellen Abwicklung,
ihrer Ergebnisse, ihrer Kosten und, soweit moglich, ihrer Auswirkungen untersucht
werden. Der Bericht enthélt Informationen iiber die Empféanger (mdglichst fiir jeden Aufruf
zur Einreichung von Vorschldgen), Informationen iiber die Hohe der klimabezogenen
Ausgaben und die Wirkung der Férderung von Klimaschutzzielen, einschlidgige Daten zu
den im Rahmen der Kreditbiirgschaftsfazilitit gewéhrten Krediten ober- und unterhalb
150 000 EUR, soweit die Erhebung dieser Informationen nicht zu einem ungerechtfertigten
Verwaltungsaufwand fiir Unternehmen, insbesondere fiir KMU, fiihrt. Der Uberwachungs-
bericht enthdlt gemal Artikel 140 Absatz 8 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012

den Jahresbericht fiir jedes Finanzierungsinstrument.
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3) Bis spitestens 2018 erstellt die Kommission im Hinblick auf einen Beschluss zur
Verlidngerung, Anderung oder Aussetzung der MaBnahmen einen Zwischenbericht zur
Bewertung der Frage, inwieweit die Ziele aller Maflnahmen, die im Rahmen des COSME-
Programms gefordert werden, im Hinblick auf Ergebnisse und Auswirkungen erreicht
wurden, sowie iiber die Effizienz der Mittelverwendung und den europdischen Mehrwert.
In dem Zwischenbericht ist aulerdem auf den Spielraum fiir Vereinfachungen, auf die
interne und externe Kohérenz, auf die Frage, ob alle Ziele weiterhin relevant sind, und auf
den Beitrag der Malnahmen zu den Unionsprioritéten eines intelligenten, nachhaltigen und
integrativen Wachstums einzugehen. Zu beriicksichtigen sind auch Bewertungsergebnisse
zu den langfristigen Auswirkungen der VorgidngermalBBnahmen; die Ergebnisses dieses
Berichts flieBen in einen Beschluss iiber eine etwaige Verldngerung, Anderung oder

Aussetzung einer Folgemafinahme ein.

(4) Die Kommission erstellt einen abschlieBenden Bewertungsbericht iiber die ldngerfristigen

Auswirkungen der Mallnahmen und deren Nachhaltigkeit.

(%) Alle Empfanger von Finanzmitteln und alle sonstigen Beteiligten, die Unionsmittel im
Rahmen dieser Verordnung erhalten haben, legen der Kommission die zweckmifBigen
Daten und Informationen vor, die ndtig sind, um die betreffenden MaBBnahmen zu

uberwachen und zu bewerten.

(6) Die Kommission tibermittelt die in den Absétzen 2, 3 und 4 genannten Berichte dem

Européischen Parlament und dem Rat und verdffentlicht sie.
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KAPITEL IV

Finanzbestimmungen und Formen der finanziellen Unterstiitzung

Artikel 16

Formen der finanziellen Unterstiitzung

Die finanzielle Unterstiitzung durch die Union im Rahmen des COSME-Programms kann indirekt
durch die Ubertragung von Haushaltsdurchfiihrungsaufgaben an die in Artikel 58 Absatz 1
Buchstabe ¢ der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 genannten Einrichtungen erfolgen.

Artikel 17

Finanzierungsinstrumente

(1) Die Finanzierungsinstrumente des COSME-Programms werden im Einklang mit Titel VIII
der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 erstellt und dazu eingesetzt, KMU in der
Griindungs-, Wachstums- und Ubertragungsphase den Zugang zu Finanzmitteln zu
erleichtern. Zu den Finanzierungsinstrumenten gehoren eine Eigenkapitalfazilitit und eine
Kreditbiirgschaftsfazilitit. Bei der Zuweisung der Mittel an diese Fazilititen wird der

Nachfrage von Finanzmittlern Rechnung getragen.
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(2) Die Finanzierungsinstrumente fiir KMU konnen gegebenenfalls mit den folgenden

Instrumenten kombiniert werden und diese erginzen:

a)  mit anderen, von den Mitgliedstaaten und deren Verwaltungsbehdrden eingerichteten
Finanzierungsinstrumenten, die iiber nationale oder regionale Fonds oder im Rahmen
von StrukturfondsmafBnahmen gemal3 Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a der
Verordnung (EU) Nr. .../2013 * finanziert werden,

b)  mit anderen von den Mitgliedstaaten und deren Verwaltungsbehorden eingerichteten
Finanzierungsinstrumenten, die {iber nationale oder regionale Programme auferhalb

der Strukturfondsmafinahmen finanziert werden,

¢)  mit Finanzhilfen der Union, einschlieBlich der im Rahmen dieser Verordnung

gewahrten.

3) Die in den Artikeln 18 bzw. 19 genannten Eigenkapitalfazilitéit flir Wachstum und die
Kreditbiirgschaftsfazilitdt konnen die Anwendung von Finanzinstrumenten fiir KMU durch

die Mitgliedstaaten im Rahmen der Kohésionspolitik der Union ergénzen.

4) Bei der Eigenkapitalfazilitit fiir Wachstum und der Kreditbiirgschaftsfazilitét ist
gegebenenfalls die Biindelung der Finanzmittel mit Mitgliedstaaten und/oder Regionen
moglich, die bereit sind, einen Teil der ihnen zugeteilten Strukturfondsmittel geméf

Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. .../2013" beizusteuern.

*

ABIL.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 85/13einfiigen.
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)

(6)

(7

®)

Die Finanzierungsinstrumente konnen annehmbare Renditen generieren, um die Ziele der
anderen Partner oder Investoren zu erfiillen. Die Eigenkapitalfazilitit fiir Wachstum kann
zwar auf einer untergeordneten Ebene angewandt werden, doch ist mit ihr der Erhalt des

Werts der aus dem Unionshaushalt bereitgestellten Aktiva anzustreben.

Die Eigenkapitalfazilitit fiir Wachstum und die Kreditbiirgschaftsfazilitit werden im
Einklang mit Titel VIII der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 und der delegierten
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1268/2012 der Kommission' durchgefiihrt.

Die Finanzierungsinstrumente im Rahmen des COSME-Programms werden als Erginzung
zu und in Abstimmung mit denjenigen entwickelt und durchgefiihrt, die im Rahmen des

Programms Horizont 2020 fiir KMU eingefiihrt wurden.

Im Einklang mit Artikel 60 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 sorgen
die mit der Durchfiihrung der Finanzierungsinstrumente beauftragten Einrichtungen bei der
Verwaltung der Unionsmittel flir eine angemessene Sichtbarkeit der Mafinahmen der
Union. Deshalb stellen die beauftragten Stellen sicher, dass Finanzmittler die
Endempfanger ausdriicklich darauf hinweisen, dass die Finanzierung mit Hilfe der
Finanzierungsinstrumente des COSME-Programms ermdglicht wurde. Die Kommission
sorgt dafiir, dass die Informationen iiber die Empfanger, die gemaf Artikel 60 Absatz 2
Buchstabe e der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 nachtréglich veréffentlicht

werden, fiir die potenziellen Endempfinger leicht zugénglich sind.

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission vom 29. Oktober 2012 iiber
die Anwendungsbestimmungen fiir die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des
Europiischen Parlaments und des Rates iiber die Haushaltsordnung fiir den
Gesamthaushaltsplan der Union (ABI. L 362 vom 31.12.2012, S. 1).
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)

(10)

(1

Riickzahlungen, die durch den mit dem Beschluss Nr. 1639/2006/EG eingerichteten
zweiten Teil der Fazilitét fiir wachstumsintensive und innovative KMU generiert werden
und nach dem 31. Dezember 2013 eingehen, werden im Einklang mit Artikel 21 Absatz 4
der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 der in Artikel 18 der vorliegenden

Verordnung genannten Eigenkapitalfazilitit fiir Wachstum zugewiesen.

Die Finanzierungsinstrumente werden im Einklang mit den einschlidgigen Bestimmungen

der Union fiir staatliche Beihilfen angewandt.

Artikel 18
Eigenkapitalfazilitdt fiir Wachstum

Die Eigenkapitalfazilitdt fiir Wachstum wird als Teil eines einheitlichen Eigenkapital-
instruments der Union durchgefiihrt zur Unterstlitzung von Wachstum, Forschung und
Innovation von Unternehmen in der Union von der Frithphase, einschlieBlich Seed-Phase,
bis zur Spétphase. Das einheitliche Eigenkapitalinstrument der Union wird mit finanzieller

Unterstiitzung durch das Programm Horizont 2020 und diesem Programm getragen.
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(2) Der Schwerpunkt der Eigenkapitalfazilitit fiir Wachstum liegt auf Fonds, die Unternehmen
in der Expansions- und Wachstumsphase, insbesondere grenziiberschreitend titigen Unter-
nehmen, Risikokapital und Mezzanine/-Finanzierung zur Verfiigung stellen, wie z. B.
nachrangige oder Beteiligungsdarlehen; zugleich ist es mdglich, Investitionen in Friih-
phasenfonds in Verbindung mit der Eigenkapitalfazilitit fiir Forschung und Innovation im
Rahmen des Programms Horizont 2020 zu titigen und Koinvestitionsfazilititen fiir
individuelle Investoren ("business angels") bereitzustellen. Bei Frithphaseninvestitionen
diirfen die Investitionen aus der Eigenkapitalfazilitét fiir Wachstum 20 % der gesamten
Investitionen der Union nicht iiberschreiten, auller bei mehrstufigen Fonds und Dachfonds,
bei denen die Finanzierung aus der Eigenkapitalfazilitit fiir Wachstum und der Eigen-
kapital-Fazilitét fiir Forschung und Innovation im Rahmen des Programms Horizont 2020
anteilméBig geleistet wird, je nach der Investitionspolitik des Fonds. Die Kommission kann
beschlieBen, angesichts sich dndernder Marktbedingungen die 20-%-Schwelle zu dndern.
Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden geméfl dem Priifverfahren gemal3 Artikel 21

Absatz 2 erlassen.

3) Die Eigenkapitalfazilitét fiir Wachstum und die Eigenkapitalfazilitét fiir Forschung und
Innovation im Rahmen des Programms Horizont 2020 nutzen denselben Durchfiihrungs-

mechanismus.
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(4) Die Unterstiitzung durch die Eigenkapitalfazilitét fiir Wachstum wird in Form einer der

folgenden Arten von Investitionen geleistet:

a)  direkt durch den Europdischen Investitionsfonds oder andere im Namen der
Kommission mit der Durchfithrung der Eigenkapitalfazilitdt fiir Wachstum

beauftragte Stellen oder

b)  durch grenziiberschreitend investierende Dachfonds oder Investitionsinstrumente, die
vom Europdischen Investitionsfonds eingerichtet werden, oder andere im Namen der
Kommission mit der Durchfithrung der Eigenkapitalfazilitdt fiir Wachstum beauf-
tragte Stellen (einschlieBlich privatwirtschaftlicher oder 6ffentlicher Verwalter),
gemeinsam mit Investoren aus der Privatwirtschaft und/oder 6ffentlichen

Finanzinstitutionen.

%) Die Mittel der Eigenkapitalfazilitét fiir Wachstum gehen an zwischengeschaltete Risiko-
kapitalfonds, einschlieBlich Dachfonds, die Investitionen fiir KMU bereitstellen, die sich
zumeist in der Expansions- oder Wachstumsphase befinden. Die Anlagen im Rahmen der
Eigenkapitalfazilitdt fiir Wachstum miissen langfristig sein, d. h. sie weisen in Risiko-
kapitalfonds tiblicherweise Positionen mit Laufzeiten von 5 bis 15 Jahren auf. Auf keinen
Fall darf die Dauer der Investition im Rahmen der Eigenkapitalfazilitit fiir Wachstum
20 Jahre ab Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der Kommission und der mit der

Durchfiihrung beauftragten Stelle iiberschreiten.

PE-CONS 58/2/13 REV 2 44
DE



Artikel 19
Kreditbiirgschaftsfazilitdt

(D) Die Kreditbiirgschaftsfazilitét bietet:

a)  Riickbiirgschaften und andere Risikoteilungsvereinbarungen fiir Biirgschaftssysteme,

gegebenenfalls auch Mitbiirgschaften,

b)  Direktbiirgschaften und andere Risikoteilungsvereinbarungen fiir samtliche anderen
Finanzmittler, die die in Absatz 5 genannten Kriterien fiir die Férderfahigkeit

erfullen.

2) Die Kreditbiirgschaftsfazilitit wird als Teil eines einzelnen Darlehenfinanzierungs-
instruments der Union fiir Wachstum, Forschung und Innovation von Unternechmen in der
Union umgesetzt; dabei wird der gleiche Durchfiihrungsmechanismus wie beim
bedarfsorientierten KMU-Teil der Kreditfazilitét fiir Forschung und Innovation im Rahmen

des Programms Horizont 2020 (RSI IT) angewandt.
3) Die Kreditbiirgschaftsfazilitdt umfasst

a)  Biirgschaften fiir Fremdfinanzierungen (einschlieBlich iiber nachrangige oder
Beteiligungsdarlehen, Leasing oder Bankbiirgschaften) fiir rentable KMU, die
besondere Schwierigkeiten haben, an Finanzmittel zu gelangen, weil das mit ihnen
verbundene Risiko zu hoch eingeschétzt wird oder weil sie nicht geniigend

Sicherheiten bieten konnen,;

PE-CONS 58/2/13 REV 2 45
DE



“4)

)

b)  Verbriefung von KMU-Kreditportfolios, um weitere Kredite an KMU zu
mobilisieren, die von den fraglichen Instituten bei angemessener Teilung der Risiken
bereitgestellt werden. Voraussetzung fiir die Verbriefung dieser Transaktionen ist die
Verpflichtung der Kreditgeber, einen erheblichen Teil der daraus entstehenden
Liquiditdt oder des mobilisierten Kapitals innerhalb eines vertretbaren Zeitraums fiir
die Vergabe neuer Kredite an KMU zu verwenden. Der Umfang dieser neuerlichen
Fremdkapitalfinanzierung wird im Verhiltnis zum Umfang des gesicherten
Portfoliorisikos berechnet. Er wird zusammen mit der Laufzeit mit dem jeweiligen

Finanzinstitut einzeln ausgehandelt.

Die Kreditbiirgschaftsfazilitdt wird vom Europidischen Investitionsfonds oder anderen im
Namen der Kommission mit der Durchfiihrung der Kreditbiirgschaftsfazilitit beauftragten
Stellen verwaltet. Die Laufzeit einzelner Garantien im Rahmen der Kreditbiirgschafts-

fazilitdt kann bis zu 10 Jahre betragen.

Die Forderfahigkeit im Rahmen der Kreditbiirgschaftsfazilitiat wird flir jeden Finanzmittler
einzeln festgelegt, wobei seine Tatigkeit berticksichtigt und zugleich gepriift wird, wie
wirkungsvoll er KMU dabei unterstiitzt, Zugang zu Finanzmitteln fiir tragfahige Projekte
zu erhalten. Die Kreditbiirgschaftsfazilitidt kann von Finanzmittlern in Anspruch
genommen werden, um Unternehmen unter anderem bei der Finanzierung des Erwerbs von
materiellen und immateriellen Vermogenswerten und der Finanzierung von Betriebskapital
zu unterstiitzen, sowie fiir die Ubertragung von Unternehmen. Bei der Verbriefung von
KMU-Kredit-Portfolios sind Einzeltransaktionen sowie Transaktionen mit mehreren
Partnern und lédnderiibergreifende Transaktionen forderungsfahig. Die Forderfahigkeit
beruht auf bewihrten und marktiiblichen Verfahren, insbesondere in Bezug auf die

Beurteilung der Bonitét und die Risikodiversifizierung des Portfolios.
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(7

(M

Die Kreditbiirgschaftsfazilitdt umfasst, auler bei Darlehen im verbrieften Portfolio,
Darlehen bis zur Hohe von 150 000 EUR, die frithestens nach 12 Monaten fillig werden.
Die Kreditbiirgschaftsfazilitat umfasst ferner Darlehen von tiber 150 000 EUR mit einer
Mindestlaufzeit von 12 Monaten in den Fillen, in denen KMU zwar die Kriterien fiir die
Forderfahigkeit im Rahmen des COSME-Programms, jedoch nicht die Kriterien fiir die
Forderfahigkeit im Rahmen des KMU-Teils der Darlehensfazilitit des Programms
Horizont 2020 erfiillen.

Jenseits dieser Schwelle liegt die Erbringung des Nachweises, dass ein KMU fiir eine
Forderung im Rahmen des KMU-Teils der Darlehensfazilitit des Programms

Horizont 2020 in Frage kommt, in der Verantwortung der Finanzmittler.

Die Kreditbiirgschaftsfazilitit ist so zu gestalten, dass eine Berichterstattung iiber die

unterstiitzten KMU sowohl im Hinblick auf die Anzahl als auch den Umfang der Darlehen

moglich ist.

Artikel 20

Schutz der finanziellen Interessen der Union

Die Kommission gewéhrleistet bei der Durchfiihrung der nach dieser Verordnung

finanzierten MafBBnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch geeignete

Praventivmalnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Handlungen,
durch wirksame Kontrollen und — bei Feststellung von UnregelméBigkeiten — Wieder-
einziehung der zu Unrecht gezahlten Betrige sowie gegebenenfalls durch wirksame,

angemessene und abschreckende verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen.
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(2) Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen
Empféingern, bei Auftragnehmern und Unterauftragnehmern und anderen Dritten, die
Unionsmittel aus dem Programm erhalten haben, Rechnungspriifungen anhand von

Unterlagen und vor Ort durchzufiihren.

3) Das Européische Amt fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF) darf gemill den Bestimmungen und
Verfahren, die in der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Européischen
Parlaments und des Rates' und in der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates”
vorgesehen sind, Untersuchungen, einschlieBlich Uberpriifungen und Kontrollen vor Ort,
durchfiihren, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer Finanzhilfevereinbarung,
einem Finanzhilfebeschluss oder einem im Rahmen dieser Verordnung finanzierten
Vertrag ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung

vorliegt, die den finanziellen Interessen der Union schadet.

4) Unbeschadet der Absitze 1, 2 und 3 miissen Kooperationsabkommen mit Drittstaaten und
mit internationalen Organisationen sowie Vertrage, Finanzhilfevereinbarungen und
Finanzhilfebeschliisse, die sich aus der Durchfiihrung dieser Verordnung ergeben,
Bestimmungen enthalten, wonach die Kommission, der Rechnungshof und das OLAF
ausdriicklich ermichtigt werden, derartige Rechnungspriifungen sowie Untersuchungen im

Rahmen ihrer jeweiligen Zustandigkeiten durchzufiihren.

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
11. September 2013 {iber die Untersuchungen des Européischen Amtes fiir
Betrugsbekdmpfung (OLAF) und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 1973/1999 des
Européischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des
Rates (ABI. L 248 vom 18.9.2013, S. 1).

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die
Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen
Interessen der Europdischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen UnregelméBigkeiten
(ABI. L 292 vom 15.11.1996, S. 2).
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KAPITEL V

Ausschuss und Schlussbestimmungen

Artikel 21
Ausschussverfahren
(D) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstiitzt. Hierbei handelt es sich um einen
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erldsst die Kommission den
Durchfiihrungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 findet Anwendung.
Artikel 22
Delegierte Rechtsakte
(1) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemif3 Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu
erlassen, um die im Anhang festgelegten Indikatoren um weitere Indikatoren zu ergénzen,
sofern diese zur Messung des Fortschritts bei der Erreichung der allgemeinen und der
Einzelziele des COSME-Programms beitragen konnten.
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3)
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2

3)

Der Kommission wird die Befugnis tibertragen, gemil3 Artikel 23, delegierte Rechtsakte zu
erlassen, um Anderungen bestimmter spezifischer Einzelheiten zu den Finanzinstrumenten
vorzunehmen. Diese Einzelheiten betreffen den Anteil der Investition aus der Eigenkapital-
fazilitét fiir Wachstum an der gesamten Unionsinvestition in Frithphasen-Risikokapital-

fonds und die Zusammensetzung der verbrieften Darlehensportfolios.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemal3 Artikel 23 delegierte Rechtsakte zu
erlassen, um Anderungen der indikativen Betriige nach Artikel 5 Absatz 3, die diese
Betrige um mehr als 5 % des Wertes der Finanzausstattung iibersteigen wiirden,

vorzunehmen, sollte sich eine Uberschreitung dieser Obergrenze als notwendig erweisen.

Artikel 23
Ausitibung der Befugnisiibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem

Artikel festgelegten Bedingungen {ibertragen.

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemil3 Artikel 22 wird der Kommission

. . . . * ..
fiir einen Zeitraum von sieben Jahren ab dem ... iibertragen.

Die Befugnisiibertragung gemal3 Artikel 22 kann vom Européischen Parlament oder vom
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss liber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner
Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem in dem Beschluss
angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht beriihrt.

ABI.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfiigen.
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3)

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlésst, iibermittelt sie ihm

gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemal3 Artikel 22 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn
weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische Parlament und den Rat Einwinde
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Européische Parlament und der Rat
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwénde erheben werden. Auf
Initiative des Europdischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate

verlangert.

Artikel 24
Aufhebung und Ubergangsbestimmungen

Der Beschluss Nr. 1639/2006/EG wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 aufgehoben.

Im Rahmen des Beschlusses Nr. 1639/2006/EG eingeleitete Maflnahmen und finanzielle
Verpflichtungen daraus werden jedoch bis zu deren Abschluss weiterhin durch diesen

Beschluss geregelt.

Die Mittelausstattung gemif Artikel 5 kann auch Ausgaben fiir die technische und
administrative Unterstiitzung abdecken, die fiir die Sicherstellung des Ubergangs zwischen
dem COSME-Programm und den geméall dem Beschluss Nr. 1639/2006/EG erlassenen

Malinahmen erforderlich sind.
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Artikel 25

Inkrafitreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen

Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Stralburg am

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
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ANHANG

Indikatoren fiir allgemeine Ziele, Einzelziele und Ziele

Allgemeines Ziel: 1. Starkung von Wettbewerbsfahigkeit und Nachhaltigkeit der Unternehmen, insbesondere der
KMU, in der Union

A. Wirkungsindikator' Aktuelle Situation Langfristiges Ziel und Meilenstein (2020)

A.1. Ergebnisse der KMU Ermittlung durch regelméfige Erhebungen, z. B. Erhohung des Anteils von KMU in der Union,

hinsichtlich der Nachhaltigkeit anhand einer Eurobarometer-Umfrage die 6kologische, d. h. umweltfreundliche,

Erzeugnisse” herstellen, gegeniiber den
Ausgangswerten (Erstmessung)

! Diese Indikatoren beziehen sich auf Entwicklungen im Bereich der Unternehmens- und Industriepolitik. Die Kommission ist nicht allein
fiir die Erreichung der betreffenden Ziele verantwortlich. Eine Reihe von anderen Faktoren, auf die die Kommission keinen Einfluss hat,
wirken sich ebenfalls auf die Ergebnisse in diesem Bereich aus.

2 Okologische Produkte und Dienstleistungen sind solche, bei denen die Reduzierung des Umweltrisikos und eine mdglichst geringe
Umweltverschmutzung sowie ein mdglichst geringer Ressourcenverbrauch im Vordergrund stehen. Eingeschlossen sind auch Produkte
mit 6kologischen Merkmalen (Okodesign, Umweltzeichen, dkologische Erzeugung, hoher Anteil von Recyclingmaterial). Quelle: Flash
Eurobarometer 342, "KMU, Ressourceneffizienz und griine Markte".
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Allgemeines Ziel: 1. Starkung von Wettbewerbsfdhigkeit und Nachhaltigkeit der Unternehmen, insbesondere der
KMU, in der Union
A.2. Anderungen hinsichtlich des Anzahl Tage bis zur Griindung eines neuen KMU Deutliche Reduzierung der Anzahl der Tage
iiberfliissigen Verwaltungs- und im Jahr 2012: 5,4 Arbeitstage bis zur Griindung eines neuen KMU
Regelungsaufwands fiir neue und
bereits bestehende KMU' Griindungskosten im Jahr 2012: 372 EUR Deutliche Reduzierung der durchschnittlichen
Griindungskosten in der Union gegeniiber den
Ausgangswerten
Anzahl der Mitgliedstaaten, in denen der Deutliche Erh6hung der Anzahl der Mitglied-
Zeitaufwand fiir die Beschaffung der zur Aufnahme | staaten, in denen der Zeitaufwand fiir die
und zum Betreiben der konkreten Tétigkeit eines Beschaffung der zur Aufnahme und zum
Unternehmens erforderlichen Konzessionen und Betreiben der konkreten Téatigkeit eines
Genehmigungen (einschlieBlich Umwelt- Unternehmens erforderlichen Konzessionen
genehmigungen) einen Monat betréagt: 2 und Genehmigungen (einschlieflich
Umweltgenehmigungen) einen Monat betragt

Die Schlussfolgerungen des Rates vom 31. Mai 2011 enthielten eine Aufforderung an die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls bis 2012 den
Zeitaufwand flir neue Unternehmen auf drei Arbeitstage und die Kosten auf 100 EUR und bis Ende 2013 den Zeitaufwand fiir die
Beschaffung der zur Aufnahme und zum Betreiben der konkreten Tétigkeit eines Unternehmens erforderlichen Konzessionen und
Genehmigungen auf drei Monate zu reduzieren.

PE-CONS 58/2/13 REV 2
ANHANG DE



Allgemeines Ziel: 1. Starkung von Wettbewerbsfdhigkeit und Nachhaltigkeit der Unternehmen, insbesondere der

KMU, in der Union

Anzahl der Mitgliedstaaten mit einer zentralen
Anlaufstelle fiir Unternehmensgriinder, damit
Unternehmer sdmtliche erforderlichen Verfahren
(z. B. Eintragung, Steuer, Mehrwertsteuer,
Sozialversicherung) mit einem einzigen
administrativen Kontakt, ob physisch (ein Biiro)
oder virtuell (Web) oder beidem, erledigen konnen,
im Jahr 2009: 18

Deutliche Erhéhung der Anzahl der
Mitgliedstaaten mit einer zentralen
Anlaufstelle fiir Unternehmensgriinder

A.3. Anderungen hinsichtlich des 25% der KMU exportieren und 13% der KMU
Anteils der KMU, die innerhalb oder | exportieren auB3erhalb der Union (2009)"
auBerhalb der Union exportieren

Erhohung des Anteils der KMU, die
exportieren, und Erh6hung des Anteils der
KMU, die auBBerhalb der Union exportieren,
jeweils gegeniiber den Ausgangswerten

access/files/internationalisation_of european smes_final en.pdf

"Internationalisation of European SMEs ", EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-
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Allgemeines Ziel:

2. Unterstlitzung eines unternehmerischen Umfelds und Férderung der Neugriindung und des

Wachstums von KMU

Wirkungsindikator

Aktuelle Situation

Langfristiges Ziel und Meilenstein (2020)

B.1. Anderungen hinsichtlich des KMU-
Wachstums

2010 entfielen auf KMU iiber 58 % der
Bruttowertschopfung (BWS) in der Union
insgesamt

Gesamtzahl der Beschéftigten in KMU im
Jahr 2010: 87,5 Mio. (67 % der Arbeitsplitze
in der Privatwirtschaft in der Union)

Steigerung des Ertrags (Mehrwert) und der
Beschiftigungszahlen der KMU gegentiber
den Ausgangswerten

B.2. Anderungen beim Anteil der
Unionsbiirgerinnen und -biirger, die gern
selbstindig wéren

Dieser Prozentsatz wird alle zwei oder drei
Jahre anhand einer Eurobarometer-Umfrage
ermittelt. Der zuletzt ermittelte Prozentsatz lag
bei 37 % im Jahr 2012 (45 % in den Jahren
2007 und 2009).

Erhohung des Anteils der Unionsbiirger, die
gern selbstidndig wéren, gegeniiber den
Ausgangswerten
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Einzelziel:

Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln in Form von Eigen- und Fremdkapital

C. Finanzinstrumente fur Wachstum

Letztes bekanntes Ergebnis (Ausgangswerte)

Langfristiges Ziel (2020)

C.1. Anzahl der Unternehmen, denen eine
Fremdfinanzierung zugutekommt

Zum 31. Dezember 2012 bereitgestellte
Finanzierung: 13,4 Mrd. EUR an
219 000 KMU (KMU-Biirgschaftsfazilitét)

Hoéhe der Finanzierung zwischen 14,3 Mrd.
EUR und 21,5 Mrd. EUR; Anzahl der
begiinstigten Unternehmen, die Darlehen im
Rahmen des COSME-Programms erhalten,
zwischen 220 000 und 330 000

C.2. Anzahl der Unternehmen, die im
Rahmen des COSME-Programms
Risikokapital erhalten, und
Gesamtumfang der Anlage

Zum 31. Dezember 2012 vergebenes
Risikokapital: 2,3 Mrd. EUR an 289 KMU
(Fazilitét fiir wachstumsintensive und
innovative KMU, GIF)

Gesamthohe des vergebenen Risikokapitals
zwischen 2,6 Mrd. EUR und 3,9 Mrd. EUR;
Anzahl der begiinstigten Unternehmen, die im
Rahmen des COSME-Programms
Risikokapital in einer Hohe zwischen 360
und 540 erhalten
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Einzelziel: Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln in Form von Eigen- und Fremdkapital

C.3. Hebelwirkung Hebelwirkung fiir die KMU- Instrument fiir Fremdkapital 1:20 - 1:30
Biirgschaftsfazilitit 1:32
Instrument fiir Beteiligungskapital 1:4 - 1:6'
Hebelwirkung fiir die Fazilitit fiir wachs-
tumsintensive und innovative KMU 1:6,7

C.4. Komplementaritdt mit Blick auf den | Komplementaritdit KMU-Biirgschaftsfazilitit: | Erhohung des Anteils der Endempfanger, die

Européischen Fonds fiir die Anpassung an | 64 % der Endempfanger erklirten EGF- oder LFG-Finanzmittel auf anderem
die Globalisierung (EGF) und die Unterstiitzung fiir wesentlich, um die von Wege nicht hitten erhalten konnen, gegeniiber
Kreditbiirgschaftsfazilitét ihnen bendtigten Finanzmittel aufzutreiben den Ausgangswerten

Komplementaritét Fazilitdt fir wachstum-
sintensive und innovative KMU: 62 % der
GIF-Endempféinger erklarten Unterstiitzung
fiir wesentlich, um die von ihnen benétigten
Finanzmittel aufzutreiben

! 1 EUR aus dem Haushalt der Union wird iiber die Gesamtlaufzeit des COSME-Programms zu 20-30 EUR an Finanzierung und 4-6 EUR

an Beteiligungsinvestitionen fiihren.
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Einzelziel:

Verbesserung des Zugangs zu den Mirkten, insbesondere innerhalb der Union, aber auch

weltweit

D. Internationale industrielle
Zusammenarbeit

Letztes bekanntes Ergebnis (Ausgangswerte)

Langfristiges Ziel (2020)

D.1. Anzahl der Fille einer verbesserten
Abstimmung zwischen den Vorschriften
der Union fiir Industrieprodukte und
denen von Drittlindern

Schitzungen zufolge gibt es bei der
Zusammenarbeit in ordnungspolitischen
Fragen mit den wichtigen Handelspartnern
(USA, Japan, China, Brasilien, Russland,
Kanada, Indien) im Schnitt 2 relevante
Bereiche, in denen es zu einer bedeutenden
Angleichung der technischen Vorschriften
kommt

4 relevante Bereiche, in denen es zu einer
bedeutenden Angleichung der technischen
Vorschriften mit wichtigen Handelspartnern
(USA, Japan, China, Brasilien, Russland,
Kanada, Indien) kommt

E. Enterprise Europe Network

Letztes bekanntes Ergebnis (Ausgangswerte)

Langfristiges Ziel (2020)

E.1. Anzahl der unterzeichneten
Partnerschaftsvereinbarungen

Unterzeichnete Partnerschaftsvereinbarungen:
2475 (2012)

Unterzeichnete Partnerschaftsvereinbarungen:
2 500 pro Jahr

E.2. Anerkennung des Netzwerks unter
der KMU-Population

Die Anerkennung des Netzwerks unter der
KMU-Population wird im Jahr 2015 gemessen

Erhohung der Anerkennung des Netzwerks
unter der KMU-Population gegeniiber den
Ausgangswerten
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Einzelziel:

Verbesserung des Zugangs zu den Mirkten, insbesondere innerhalb der Union, aber auch

weltweit

E.3. Grad der Kundenzufriedenheit
(prozentualer Anteil der KMU, die ihre
Zufriedenheit bekunden, Mehrwert des
spezifischen Dienstes durch das
Netzwerk)

Grad der Kundenzufriedenheit (prozentualer
Anteil der KMU, die ihre Zufriedenheit
bekunden, Mehrwert des spezifischen
Dienstes): 78 %

Grad der Kundenzufriedenheit (prozentualer
Anteil der KMU, die ihre Zufriedenheit
bekunden, Mehrwert des spezifischen
Dienstes): >82 %

E.4. Anzahl der KMU, die
Unterstiitzungsdienste erhalten

Anzahl der KMU, die Unterstiitzungsdienste
erhalten: 435 000 (2011)

Anzahl der KMU, die Unterstiitzungsdienste
erhalten: 500 000 pro Jahr

E.5. Anzahl der KMU, die digitale
Dienste (einschlieBlich elektronischer
Informationsdienstleistungen) des
Netzwerks nutzen

Digitale Dienste werden jdhrlich von
2 Mio. KMU genutzt

Digitale Dienste werden jéhrlich von
2,3 Mio. KMU genutzt
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Einzelziel:

Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die Wettbewerbsfahigkeit und die Nachhaltigkeit
der Unternehmen der Union, insbesondere der KMU, einschlieBlich derjenigen in der

Tourismusbranche

F. Mallnahmen zur Stirkung der
Wettbewerbsfahigkeit

Letztes bekanntes Ergebnis
(Ausgangswerte)

Langfristiges Ziel (2020)

F.1. Zahl der ergriffenen
VereinfachungsmafBinahmen

5 Vereinfachungsmafinahmen pro Jahr
(2010)

Mindestens 7 VereinfachungsmafBnahmen pro
Jahr

F.2. Den Regelungsrahmen zwecktauglich
machen

Eignungspriifungen werden seit 2010
durchgefiihrt. Die bislang einzige relevante
Eignungspriifung ist das laufende
Pilotprojekt "Typgenehmigung von
Kraftfahrzeugen"

Bis zu 5 Eignungspriifungen sollen im Laufe
des COSME-Programms durchgefiihrt werden

F.3. Anzahl der Mitgliedstaaten, die die
Priifung auf Vertriglichkeit mit der
Wettbewerbsfihigkeit durchfiihren

Anzahl der Mitgliedstaaten, die die Priifung
auf Vertrdglichkeit mit der
Wettbewerbsfihigkeit durchfiihren: 0

Deutliche Erh6hung der Anzahl der
Mitgliedstaaten, die die Priifung auf
Vertrdglichkeit mit der Wettbewerbsfahigkeit
durchfiihren
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Einzelziel:

Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die Wettbewerbsfahigkeit und die Nachhaltigkeit
der Unternehmen der Union, insbesondere der KMU, einschlieBlich derjenigen in der

Tourismusbranche

F.4. Von KMU ergriffene MaBnahmen zur
Verbesserung der Ressourceneffizienz
(kann Energie, Materialien oder Wasser,
Recycling usw. umfassen)

Wird regelméBig gemessen, z. B. anhand
einer Eurobarometer-Umfrage

Erhohung des Anteils der KMU in der Union,
die mindestens eine Mallnahme zur
Verbesserung ihrer Ressourceneffizienz (kann
Energie, Materialien oder Wasser, Recycling
usw. umfassen) ergreifen, gegeniiber den
Ausgangswerten (Erstmessung)

Erhohung des Anteils der KMU in der Union,
die zusétzliche MaBBnahmen zur Verbesserung
ihrer Ressourceneffizienz (kann Energie,
Materialien oder Wasser, Recycling usw.
umfassen) planen, alle zwei Jahre gegeniiber
den Ausgangswerten (Erstmessung)

G. Entwicklung der KMU-Politik

Letztes bekanntes Ergebnis
(Ausgangswerte)

Langfristiges Ziel (2020)

G.1. Anzahl der Mitgliedstaaten, die den
KMU-Test durchfiihren

Anzahl der Mitgliedstaaten, die den KMU-
Test durchfiihren: 15

Deutliche Erh6hung der Anzahl der
Mitgliedstaaten, die den KMU-Test
durchfiihren
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Einzelziel:

Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die Wettbewerbsfahigkeit und die Nachhaltigkeit
der Unternehmen der Union, insbesondere der KMU, einschlieBlich derjenigen in der

Tourismusbranche

H. Tourismus

Letztes bekanntes Ergebnis
(Ausgangswerte)

Langfristiges Ziel (2020)

H.1. Teilnahme an grenziiberschreitenden
Kooperationsprojekten

Drei Lander pro Projekt im Jahr 2011

Erhohung der Anzahl der Mitgliedstaaten, die
an im Rahmen des COSME-Programms
geforderten grenziiberschreitenden
Kooperationsprojekten teilnehmen, gegentiiber
den Ausgangswerten

H.2. Anzahl der Reiseziele, die die Modelle
zur Entwicklung eines nachhaltigen
Tourismus iibernehmen, diec von EDEN
(European Destinations of Excellence -
"Herausragende europdische Reiseziele")
gefordert werden

Anzahl der Reiseziele, denen die Bezeich-
nung EDEN verliechen wurde: insgesamt 98
(durchschnittlich 20 pro Jahr —2007: 10,
2008: 20, 2009: 22, 2010: 25, 2011: 21)

Mehr als 200 Reiseziele, die die Modelle zur
Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus
tibernehmen, die von EDEN gefordert werden
(ca. 20 pro Jahr)

I. Neue Unternehmenskonzepte

Letztes bekanntes Ergebnis
(Ausgangswerte)

Langfristiges Ziel (2020)

1.1. Anzahl von neuen Produkten/Diensten
auf dem Markt

Wird regelméBig gemessen werden

(Bisher beschrinkte sich diese Tatigkeit auf
Analysen von begrenztem Umfang)

Erhohung der Gesamtzahl neuer
Produkte/Dienste gegeniiber den
Ausgangswerten (Erstmessung)
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Einzelziel:

Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die Wettbewerbsfahigkeit und die Nachhaltigkeit
der Unternehmen der Union, insbesondere der KMU, einschlieBlich derjenigen in der

Tourismusbranche

J. Forderung der unternehmerischen
Initiative

Letztes bekanntes Ergebnis
(Ausgangswerte)

Langfristiges Ziel (2020)

J.1. Anzahl der Mitgliedstaaten, die
Losungen aus dem Bereich
unternehmerische Initiative auf Basis
bewihrter Praktiken, welche mithilfe des
Programms ermittelt wurden, anwenden

Anzahl der Mitgliedstaaten, die Losungen
aus dem Bereich unternehmerische Initiative
anwenden: 22 (2010)

Deutliche Erh6hung der Anzahl der
Mitgliedstaaten, die die Losungen aus dem
Bereich unternehmerische Initiative anwenden

J.2. Anzahl der Mitgliedstaaten, die
Losungen aus dem Bereich
unternehmerische Initiative anwenden, die
auf potenzielle und neue Unternehmer, auf
Jungunternehmer, auf Unternehmerinnen
sowie auf spezielle Zielgruppen gerichtet
sind

Zur Zeit sind 12 Mitgliedstaaten am
europdischen Mentoren-Netzwerk fiir
Unternehmerinnen beteiligt.

6 Mitgliedstaaten und 2 Regionen verfiigen
iiber eine spezielle Strategie fiir die
Erziehung zu unternehmerischem Denken
und Handeln, 10 Mitgliedstaaten haben
entsprechende nationale Ziele in
umfassendere Strategien des lebenslangen
Lernens miteinbezogen, und in

8 Mitgliedstaaten wird derzeit iiber
Strategien im Bereich unternehmerische
Initiative beraten

Deutliche Erh6hung der Anzahl der
Mitgliedstaaten, die Losungen aus dem
Bereich unternehmerische Initiative
anwenden, die auf potenzielle und neue
Unternehmer, auf Jungunternehmer, auf
Unternehmerinnen sowie auf spezielle
Zielgruppen gerichtet sind, gegeniiber den
Ausgangswerten
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	Insbesondere sollten die Maßnahmen im Rahmen der Einzelziele einen Beitrag zur Einhaltung der zehn obengenannten Grundsätze und zur Umsetzung der neuen, bei der Überprüfung des SBA ermittelten Maßnahmen leisten.
	Die Ausgaben aus Mitteln der Union und der Mitgliedstaaten für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und KMU sollten besser koordiniert werden, um Komplementarität, mehr Effizienz und größere Sichtbarkeit sowie mehr Haushaltssynergie ...
	a) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Unternehmen, insbesondere der KMU in der Europäischen Union,
	b) Förderung einer unternehmerischen Kultur und Unterstützung der Neugründung und des Wachstums von KMU.
	a) Ergebnisse der KMU hinsichtlich der Nachhaltigkeit,
	b) Änderungen hinsichtlich des überflüssigen Verwaltungs- und Regelungsaufwands für neue und bereits bestehende KMU,
	c) Änderungen hinsichtlich des Anteils der KMU, die innerhalb oder außerhalb der Union exportieren,
	d) Änderungen hinsichtlich des KMU-Wachstums,
	e) Änderungen beim Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die selbständig sein möchten.
	a) Verbesserung des Zugangs von KMU zu Finanzmitteln in Form von Eigen- und Fremdkapital,
	b) Verbesserung des Zugangs zu den Märkten, insbesondere innerhalb der Union, aber auch weltweit,
	c) Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der Unternehmen der Europäischen Union, insbesondere der KMU, einschließlich derjenigen in der Tourismusbranche,
	d) Förderung der unternehmerischen Initiative und Kultur.
	Die jährlichen Mittel werden vom Europäischen Parlament und vom Rat in den Grenzen des mehrjährigen Finanzrahmens bewilligt.
	Diese Ausgaben dürfen den Wert von 5 % der Finanzausstattung nicht überschreiten.
	a) den Ländern der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sind, gemäß den Bedingungen des EWR-Abkommens, sowie anderen europäischen Länder, wenn Abkommen und Verfahren dies zulassen;
	b) Beitrittsländern, Bewerberländern und potenziellen Bewerbern gemäß den in den jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrates oder in ähnlichen Übereinkünften festgelegten allgemeinen Grundsätzen und allgemeinen Bedingungen für die ...
	c) den in die Europäische Nachbarschaftspolitik einbezogenen Ländern – wenn Abkommen und Verfahren dies zulassen – gemäß den in den jeweiligen Rahmenabkommen, Protokollen zu den Assoziationsabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrates festgelegten...
	Die Kommission kann darüber hinaus – vorbehaltlich der Nachfrage auf dem Markt – prüfen, ob innovative Finanzierungsmechanismen, wie Gruppenfinanzierung ("Crowdfunding") entwickelt werden können.
	a) Bereitstellung von Informations- und Beratungsdiensten in Bezug auf Initiativen und Recht der Union, Unterstützung beim Ausbau von Managementkapazitäten im Hinblick auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, Unterstützung bei der Erweiter...
	b) Erleichterung von grenzüberschreitenden Partnerschaften in den Bereichen Unternehmenskooperation, Forschung und Entwicklung, Technologie- und Wissenstransfer sowie Technologie und Innovation;
	c) Bereitstellung eines Kommunikationskanals zwischen den KMU und der Kommission.
	(1) Die Eigenkapitalfazilität für Wachstum wird als Teil eines einheitlichen Eigenkapitalinstruments der Union durchgeführt zur Unterstützung von Wachstum, Forschung und Innovation von Unternehmen in der Union von der Frühphase, einschließlich Seed-P...

